
~ Bundesnetzagentur 
~~ 

Beschlusskammer 8 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BKS-11/0766-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der 

Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der e-Werk Sachsenwald GmbH, Hermann-Körner-Straße 61-63, 

21465 Reinbek, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Netzbetreiber ­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 19.12.2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach§ 11 Abs.5 ARegV ändern . 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Mit Beschluss vom 02.07.2012 wurde dem Netzbetreiber die Teilnahme am verein­

fachten Verfahren gemäß § 24 ARegV genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 23.10.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 21.11.2013 gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 25.11.2014 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlagen 1 bis 3). 

2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 26.11.2014 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit der E­

Mail vom 02.12.2014 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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11. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem ,,Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesre­

publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 25./28.10.2005 (Be­

kanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver­

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 17/2005, S. 546 f. vom 22.12.2005; in Kraft 

seit dem 23.12.2005). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß§ 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 
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1
EO t = KA dnb, t + (KA vnb,o + (1- V t)· KA b,o )· ( VPI - PF 1) ·EF t + Q t + (VK t - VK o) +St 

VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach§ 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen An­

lagen 1 bis 3. 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Küstenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8) 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, 0) . Somit gilt: 

KA vnb,o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß§ 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

96, 14 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den§§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 
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Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi­

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetzbe­

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 
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2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 
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verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102,10 und .für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI 1 / VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr·der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 
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1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPltf VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt (Anlage 

8). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent(§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu§ 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili-
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gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PFt=(1 +0,015)"t-1 . 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sind Be­

standteil dieses Beschlusses. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen . Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht 

(Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 19.12.2014 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

?~ 
Petermann Wetzl 
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Anlage 3 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzl) AZ: BKB-12/ 0766-11 

Anlagengruppe 

Kabel 220 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelsoannunasneti 

Kabel Mittelsoannunasnetz 
Kabel 1 kV 

für die Ennlttfung 
Anschaf· 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

Summe 
Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre) 
Faktorrelhe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

·Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK· 

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HK x FK· 

Quote 
[Jahre) 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlage 3 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzt) AZ: BKS-12/0766-11 

Anlagengruppe 

Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

Anschaf· 
fungsjahr 

2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 
1962 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 

für die Ermittlung 
der kalk. Abschr. I angewendete 

verwendete AK/HK Nutzungsdauer 
[EUR] [Jahre] 

Faktorrelhe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Neuanlagen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK· 

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK· 

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlagengruppe Anschaf· 
fungsjahr 

2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
1964 
1963 

für die Ennlttlung 
dar kalk. Abschr. , angewendete 

verwendete AK/HK Nutzungsdauer 
[EUR] [Jahre] 

Faktorrelhe 
Tagesneuwerte 

[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

· Altanlagen • 
[EUR) 

Restwerte dar 
AK/HK 

• Neuanlagen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK· 

Quote 
[EUR) 

Abschreibungen 
AK/HKx FK· 

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summa 
Abschreibungen 

[EUR) 

Hauotverteilerstatione 
Ortsnetzstationen 

2008 
2007 
2006 
2005 

Anlage 3 e·werk Sachsenwald GmbH (Netz!) AZ: BKB-12/0766-11 
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Anlage 3 e -werk Sachsenwald GmbH (Netzl) AZ: BKS-12/0766-11 

Anlagengruppe 

für die Ennlttlung 
Anschaf· 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 

Ortsnetzstationen Summe 
Kundenstationen Summe 
StationsQebäude Summe 
Allaemeine Stationseinrichtunae Summe 
ortsfeste Hebezeuae und laste Summe 

2007 
2006 
2005 
2002 
1994 
1992 
1991 
1990 
1984 
1977 
1976 

Schalteinrichtungen 1 Summe 
2010 
2005 
2004 
2003 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorrelhe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Neuanlagen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR) 

Abschreibungen 
zuTNWxEK· 

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK· 

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlagengruppe 

Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fern 

für die Ermittlung 
Anschaf· 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorrelhe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

·Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Neuanlagen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK· 

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK· 

Quote 
[Jahre) 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 

Ortsnetz-Transformatoren. Ka 

Ortsnetz-Transformatoren. Ka 

2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1987 
1986 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1975 
1974 
1973 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhr< 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 

Anlage 3 e-werk Sachsenwald GmbH (Netz!) AZ: BKB-12/0766-11 
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Anlagengruppe Anschaf­
fungsjahr 

für die Ermittlung 
1 der kalk. Abschr. 
verwendete AK/HK 

[EUR] 

angewendete 
Nutzungsdauer 

(Jahre) 
Faktorrelhe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Altanlagen ­
(EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK· 

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 
[Jahre) 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 

2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 

Summe 
2004 

Summe 
2001 

Grundstücksanlagen, Bauten tü1 
2000 

Summe 
2002 
1998 
1997 
1994 
1989 
1988 
1987 
1986 
1984 
1983 

Betriebs ebäude Summe 
Verwaltun s ebäude 2011 

Anlage 3 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzl) AZ: BKB-12/0766-11 
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Anlage 3 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzl) AZ: BKB-12/ 0766-11 


Anlagengruppe 

Geschäftsausstattun 
Wer1<zeuae/ Geräte 

Wer1<zeuae/ Gerate 
Laaereinrichtun 
Hardware 

Hardware 
Software 

Software 
Leichtfahrzeuae 

für die Ermittlung 
Anschaf· 1 der kalk. Abschr. 
fungsjahr verwendete AK/HK 

[EUR] 

2001 
2000 

2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 

2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 

Summe 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2004 
2003 
2002 

Summe 
2011 
2010 
2009 

angewendete 
Nutzungsdauer 

[Jahre] 
Faktorrelhe 

Tagesneuwerte 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

• Altanlagen • 
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

· • Neuanlagen • 
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zu TNWxEK· 

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK· 

Quote 
[Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Anlage 3 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzl) AZ: BKB-12/0766-11 

Anlagengruppe 

Leichttahrzeuae 

Schwerfahrzeuae 

Anschaf· 
fungsjahr 

2008 
2007 
2006 
2003 
2002 

Summe 
2002 
2001 

Summe 
Summen 

fllr die Ennlttlung 
der kalk. Abschr. I angewendete 

verwendete AK/HK Nutzungsdauer 
[EUR) [Jahre] 

Faktorrelhe 
Tagesneuwerte 

[EUR) 

Restwerte der 
AK/HK 

- Altanlagen ­
[EUR] 

Restwerte der 
AK/HK 

- Neuanlagen ­
[EUR] 

Restwerte zu TNW 
[EUR] 

Abschreibungen 
zuTNWxEK­

Quote 
[EUR] 

Abschreibungen 
AK/HKx FK­

Quote 
(Jahre] 

Abschreibungen 
Neuanlagen 

[EUR] 

Summe 
Abschreibungen 

[EUR] 
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Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2012 

Gesamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2012 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze In % 

Strom - Regulierungskonto 2012 

- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: e-werk Sachsenwald 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-09/0766-01 

Betriebsnummer: 10000766 

GesamtsaldoGesamtsaldo
Vorjahressaldo Anzuwendender Mittelwert aus Netz- Nach § 4 ARegV Verzinsung des RegulierungskontoRegulierungskonto 

Jahresanfangs- und zulässige Erlöse des (Jahresanfangs­ Zinssatz gemäß nach Verzinsung Saldosvor Verzinsungnummer Jahres 2012 bestand) § 5 Abs. 2 ARegV Jahresendbestand je Netz(Jahresendbestand) 

An assun der Netzent elte Differenzen des Jahres 2012 

Anpassung der Netzentgelte gem. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01 .2014 

FDr das Jahr 2012 anzuwendender 
Zinssatz gemlß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2014 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

Anlage A1 e-werk Sachsenwald AZ:. BKB-09/0766-01 
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Strom • Regulierungskonto 


-1. Regulierungsperiode 


Firma des Stromnetzbetreibers e-i.wrk Sachsenwald 

Rechtsfonn GmbH 

Betriebsnummer 10000766 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a 
Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

1b 

1a -1b Differenz aus 1a und 1b 

2a 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

2b 

2e • 2b Differenz aus 2a und 2b 

Ja 

3b 

Vermedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK­
G 

3a • 3b Differenz aus 3a und 3b 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare El1öse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittel'Nert aus Jahresanfangs· und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergnmze {nach§ 4 ARegV zullssige Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Ertösobergrenze in •;. 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

inkl. !.1aßnahmen gem. § 21b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Anlage A2 e-v-A?rk Sachsenwald AZ: BKS-09/0766-01 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Kalkulationsperiode 2012 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 IErforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 IKostenveränderung Messung I Messteilen betrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ennittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2012 

Position 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Abbau von Ineffizienzen 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Summe der Abweichungen aus a) und b) 

Anlage A3 e-werk Sachsenwald AZ: BKB-09/0766-01 
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Anlage 3b 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 e-werk Sachsenwald AZ: BKB-09/0766-01 
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Netzbetrelberdaten 

Netzbetreiber: e-werk Sachsenwald GmbH 

BNR: 10000766 

NNR: 1 

Verfahren: Vereinfachtes Verfahren 
Effizienzwer1: 96,14% 
Basisjahr 2011 

Regullerungadaten 

Jahr 
Vebraucherpreis­

gesamtindex 
Produktivitäts­

faktor 
1 - kummulierter 
Verteilungsfaktor 

2013 102,10 

2014 104,10 0,015 0,8 

2015 106,14 0.030 0,6 

2016 108,22 0,046 0,4 

2017 110,34 0,061 0,2 

2018 112,50 0,077 0 

Jahr 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Erlösobergrenze 
nach § 4 ARegV 

Dauerhaft nicht 
beeinflussbare 

Kostenanteile nach 
§ 11 Abs. 2 ARegV 

Vorübergehend nicht 
beeinflussbare 

Kostenanteile nach § 
11 Abs. 3 ARegV 

Berechnung der kalenderjilhrtlchen Ertöaobergrenzen 

Nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

Kostenanteile au.s 
dem Verbraucher­
prelsgesamtindex 
nach § 6 Abs. 1 

ARegV 

Kostenanteile aus 
dem generellem 

sektoraler 
Produktivitätsfaktor 

nach § 9 ARegV 

Eiwelterungsfaktor 
Volatile 

Kostenanteile 
Saldo 

Regulierungskonto 
Sonstiges 

Anlage 8: Er1ösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) e-werk Sachsenwald GmbH AZ: BK8-1 210766-11 
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Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
1 

§ 6 Abs. 1 ARegV Basisjahr 1 

§§ 12-15 ARegV Anzuwendender Effizienzwert IEW• 1 

1 2014 1 1 2015 1 1 

1§ 4 ARegV 1Er1ösobergrenze leot 1 

1§ 11 Abs. 2 ARegV Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantelle KAdnb,t 

Summe Kosten bzw. Er10se 

Satz1,Nr. 4 erforder1Jehe Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Satz 1, Nr. 5 NachrOstung von Wechselrlchlern nach§ 10 Absatz 1 der Syslemstabilitätsverordnung 

Satz 1, Nr. 8 
vermiedene Netzentgelte Im Sinne von§ 18 der StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 
KWK-G 

§ 11Abs. 3ARegV VorObergehend nicht beelnflussbare Kostenanteile + (KAvnb,O 

§ 16 Abs. 1 l.V.m § 34 Abs. 1b ARegV Verteilungsfaktor fOr den Abbau der Ineffizienzen • (1 - Vt) 

§ 16 Abs. 1 1.V.m § 34 Abs. 1b AR.egV Verteilungsfaktor fOr den Abbau der lneffizlenzen V 

§ 11 Abs. 4 ARegV Beein"ussbarer Kostenanteil • KAb,0) 

Nicht abgebaute beein"ussbare Kostenanteile (1-V,)x K!\,.o 

§ 16 Abs. 2 ARegV Abgebaute beeln"ussbare Kostenanteile V1 X Kl\i.o 

1§ 8ARegV '(VPllVerbraucherprelsgesamtindex des laufenden Jahres 

IVPl0)1§ §Abs. 1 ARegV Verbraucherprelsgesamtindex des Basisjahres 

1§9 ARegV Genereller sektoraler Produktivitatsfaktor - PFt 

Jahl1iche Kostenanteile '\lnb~ + 1>" mit VPI und PF 

1§ 4, §10 ARegV lerweiterungsfaktor jeF1 1 

1 

Volatile Kostenanleile • (Vl<t 

Volatile Kostenanteile VK,) 

§ 5 Abs. 4 ARegV Saldo des Regulierungskontos +St 

§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV Nicht zumutbare Harte + NZHI 

Sonstiges + Sot 

§ 26 Abs. 2 AAegV 

MEA-Annuitat 

Vergleich mit BNetzA wegen BGH-Rechtsprechung 

Anlage 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) e-werk Sachsenwald GmbH AZ.: BK8-12/0766-11 
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Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode 

Gesetzliche Grundlage 

§ 6 Abs. 1 ARegV 

§§ 12-15 ARegV 

Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Basisjahr 

Anzuwendender Effizienzwert EW• 

§ 11Abs. 2 ARegV 

Satz 1, Nr.4 

Satz 1,Nr.5 

Satz 1, Nr. 8 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

Summe Kosten bzw. Erlöse 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

NachrOstung von Wechselrlchtem nach§ 10 Absatz 1 der Systemstabilitatsverordnung 

vermiedene Netzentgelte im Sinne von§ 18 der StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 
KWK-G 

KAdnb ,t 

1 2017 1 1 2018 1 

Ausgangsniveau KA,...o 

§ 4ARegV Ertösobergrenzo EOI 

§ 11 Abs. 3 ARegV VorObergehend nicht beelntlussbare Kostenanteile + (KAvnb,O 

§ 16 Abs. 11.V.m § 34 Abs. 1b ARegV Verteilungsfaktor fOr den Abbau der lneffiz!enzen +(1 - Vt) 

§ 16 Abs. 11.V.m § 34 Abs. 1b ARegV Verteilungsfaktor fOr den Abbau der lneffizfenzen V 

§ 11 Abs. 4 ARegV Beeinflussbarer Kostenanteil " KAb,O) 

Nicht abgebaute beeinnussbare Kostenanteile (1 - V,) X KA,.o 

§ 16 Abs. 2 ARegV Abgebaute beeinnussbare Kostenanteile V1X ~.o 

§ 8 ARegV Verbraucherpreisgesamtindex des laufenden Jahres "(VPll 

§§Abs. 1 ARegV Verbraucherpreisgesamtindex des Basisjahres IVPlo) 

§ 9ARegV Genereller sektoraler Produktivitatsfaktor - PFI 

Jahrliche Kostenanteile "vnb" + "b" mit VPI und PF 

§ 4, § 10 ARegV Erweiterungsfaktor EF, 

Volatile Kostenanteile + (VI<, 

Volatile Kostenanteile VKe) 

§ 5 Abs. 4 ARegV Saldo des Regulierungskontos +St 

§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV Nicht zumutbare Harte +NZHt 

+Sol 

§ 26 Abs. 2 ARegV 

MEA·Annuitat 

Vergleich mit BNetzA wegen BGH-Rechtsprechung 

Sonstiges 

Anlage 8: Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) e-werk Sachsenwald GmbH AZ.: BK8-12/0766-11 
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Strom - Regulierungskonto 2011 
·Übersicht über alle Teilnetze • 

Netzbetreiber: e-werk Sachsenwald 

Aktenzeichen der BNetzA: BKS-09/0766-01 

Betriebsnummer: 10000766 

An assun der Netzent eile Differenzen des Jahres 2011 

Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2011 

Gesamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2011 

Anteil der Differenz an der 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2013 

Für das Jahr 2011 anzuwendender 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
Erlösobergrenze In % des Jahres 2013 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung für 
alle Netze 

Nach § 4 ARegV 
Netz­

nummer 
zulässige Erlöse des 

Jahres 2011 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand) 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz gemäß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung 

je Netz - - - - ---­---­

Anlage A1 e-werk Sachsenwald AZ:. BKB-09/0766-01 
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Strom • Regulierungskonto 

• 1. Regulierungsperiode 

Firma des Stromnetzbetreibers e-werk Sachsenwald 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000766 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

1b 1 1 1erzielbare Erlöse 

1a • 1b Differenz aus 1a und 1b 

2a 1 1 !tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

2b in EOG enthaltene Ansätze 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

3a tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von § 18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

3b in EOG enthaltene Ansätze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbeslllnd) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzinsung de& Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Ertösobergnmze (nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Er1ösobergrenze in •;. 

Anlage A2 e-werk Sachsenwald AZ: BK8-0910766-01 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Kalkulatlonsperlode 2011 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 IKostenveränderung Messung I Messteilen betrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2011 

Position 

Abbau von Ineffizienzen 

Anpassung VPl1/ VPl0 ­ PF1 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Summe der Abweichungen aus a) 
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Anlage A3b e-Werk Sachsenwald BKB-09/0766-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 e-werk Sachsenwald AZ: BKB-09/0766-01 
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- - -----------------

Strom - Regulierungskonto 2010 
- Übersicht über alte Teilnetze ­

Netzbetreiber: e-werk Sachsenwald 

Aktenzeichen der BNetzA: BKB-09/0766-01 

Betriebsnummer: 10000766 

Nach§ 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2010 

Gesamte Differenz 
(unverzinst) des Jahres 2010 

Anteil der Differenz an der 
Eriösobergrenze In % 

Differenzen des Jahres 2010 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 

Für das Jahr 2010 anzuwendender 
Zinssatz gemlß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2012 für alte Netze 

An assun der Netzent elte 

Gesamtsaldo 
Regulterungskonto 
nach Verzinsung für 

alte Netze 

GesamtsaldoGesamtsaldo
Nach § 4 ARegV Vorjahressaldo Anzuwendender Mittelwert aus 

Verzinsung des RegulterungskontoNetz- Regulterungskonto
zulässige Erlöse des (Jahresanfangs- Zinssatz gemäß Jahresanfangs- und 

nummer Saldos nach Verzinsung vor Verzinsung
bestand) § 5 Abs. 2 ARegV JahresendbestandJahres 2010 

je Netz(Jahresendbestand) -

Anlage A1 e-werk Sachsenwald Äl:. BKB-09/0766-01 
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Strom - Regulierungskonto 

• 1. Regulierungsperiode 

Finna des Stromnetzbetreibers e-v.erk Sachsenwald 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000766 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a 

1b 

1a • 1b 

2a 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Differenz aus 1a und 1b 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 
nach§ 4 ARegV zulässige Ertöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

2b 

2a • 2b Differenz aus 2a und 2b 

in EOG enthaltene Ansätze 

3a tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK·G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

3b in EOG enthaltene Ansätze 

3a • 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs· und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergrenze (nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse) 

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 

Anteil der Differenz an der festgelegte Erfösobergrenze In •/. 

Anlage A2 e-werk Sachscnwald AZ: BKll-09/0766-01 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulatlonsperlode 2010 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

2 IErforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 1vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

4 1Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ennittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen Erlöse gemäß Anpassung der Erlösobergrenze 2010 

Position 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss [Jahr 201 O] 

Abbau von Ineffizienzen 

Anpassung VPl1 / VPl0 - PF1 

Summe der Abweichungen aus a) 
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Anlage A3b e-Werlc Sachsenwald BKB-09/0766-01 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPI, I VPl0 - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Bundesnetz­ zu angesetzten 
Netzbetreibers 

Wertenagentur 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Anlage A4 e-werk Sachsenwald AZ: BKS-09/0766-01 
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Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zinsen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2013: 

EOG Anfangsbestand Auflösungsbetrag Endbestand Zinssatz Zinsen 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Zu- oder Abschläge auf 
die Erlösobergrenze 

Anlage AS e-werk Sachsenwald AZ: BK8-09/0766-01 
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• Bundesnetzageliltur 

e.:werk .Sachsenwafd GmbH Az: BK.8-12/07·6&-11 

Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus 

10. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Di.e Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 AReg1V im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der R·egulie­

rungsper.iode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Gesclhäfts­

jalhres. Dabeü gilt ,gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 AAegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenpriilf11J111g zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnun:g1. Demnach erfdlgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kost endaten 

des Basisjahres 2011. 

Zentraler Maßstab ist damit die !Kostenorientierung. Hierin spiege1t sich die wettbe­

wer:bspälitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das st!mktureUe Wettbe­

werbsdefizit der Neitzmärikte reagiert: Als natürliche Monopoli$ten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anre·iz, ihre Nettentgelte efffZient zu gestalten. In d,reser Situation 

stiruktu rell wettbewerbsdef!Zlitärer Märkte Zlielt die ReguUenmg aur die Simulierung 

von Wettbewerb. Di.e Entgelte soUe111 so gebil'.det werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. !Funkt!ionterte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz,, seine Kosten durch effi~renten Netzbetrieb soweit w~e 

möglich zu reduzieren. Mo:111opolgewinne könlilite er nicht erziele111_ 

Für die Besltmmum1g des Ausgangsniveaus der ka'lenderjährmchen Erfösobergrenzen 

für die zweite Regulierung;speriode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. ·1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 {§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgfeichen Kosten 

nach§ 5 StmmNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromlNIEV, der 

lka[kulatorischen Eigenkapiitalverz1nsung nach § 7 StromNEV sowie den ikalkulator1i­

schen Steuern nach § 8 StrornNEV unter Abzug der kostenmindennden Er1öse· und 

Ertr:äge nach § 9 St romNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksicht~gen . 

BilanzieCle und ka~kulatorische Kosten sind nur insoweit a111zuselzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen. den Kosten eines effizienten und strukturell ver­
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gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 


1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 


nach einstellen worden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 


„Die Entgelite werden auf der Gru'lildlage der Kosten einer Betriebsfülnrmng, die denen 


eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 


unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­


ner angemessenen, wettbewerbsfähjgen und risikoangepassten Verzinsung des ein­


gesetzten Kapitals gebildet. [ ... ] Soweit die Entgelte kostenmientiert gebildet werden, 


düirfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 


nichrt einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1„ .A:ufwandsglleiche Kosten 

1.0. AJllgemeines 

Gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenp-ositionen nach 

Maßgabe des§ 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung derr Netz!kosten zu berück­

sichtigen. Sie sind den nach § 1OAbs. 3 EnWG oder naoh § 4 Abs. 3 StromNIEV er­

stellten Gewinn- und Verl.usU-echmimgen für die Elektrizitätsübertragung und Elektriii ­

tätsverteflung zu entnehmen.. 

Gemäß§ 16 Abs. 3 S_2 ARegV, der die lJnanwendharkeü: von § 3 Abs_1 S. 4 . 2. Hs. 

SU-omNEV statuiert. ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­

geschlossen. Kosten und &löse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe· nach 


auf einer Besonderheit des.Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfun.g 


bezieht, sitr1d gern. § 6 Abs_3 S . 1 ARegV niichl zu berücksichtigen. 


a)1 AufWandsglleiche Kosten 


.Aufwandsg1leiche ~osten sind zu berückskt'ltigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­


betrieb aufw:eisen (§ 3 Abs. 1 S. ·1, StromNEV), den Kosten eines effizierüen und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs.. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei 1eiriem irn Wettbewerb stehe11d~11 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 6 nWG). 

Au1fwandsg1teiche Kosten srnd nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht 1..1rsäahlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes .zu dienen bestimmt sind , sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die fhrem Entstehensgrunde ocferr Ihrem 

Veirwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unt1entehmensaktivitäten zu

zuordnen s ilnd. gmndsätzfich nicht auf den !Netzbetrriro bezogen und somit nicht be­


rü:cksichtigungsfähig. 


Der Netzbetreiber ist darlegungs- und bewe1sverpflichtet für die Tatsache, dass die 


geHend gemachten Aufwendunger1 tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

1reits aus der Natur der zu prrüfenden Informationen, dme allesamt dem Rechnungswe­

sen des !Netzbetreibers entstammen. Dlese· interinen Vorgän.g:e srnd der Beschluss­

kammer nicht bekannt. solange der Netzbetreiber nicht selber die lbeurteiluogsrele­

vanten Kosten dartegi und d1iese dezidiert 1rnachweist Dem steht auch nicht der Amts­

ermittlungsgrundsa1z entgegen. Der Pflicht der Behörde, den SachverhaJt in eigener 

Verantworl!ung aufzuklären (§ 68 E111WG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegen-· 

­
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heilen des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkung:Spflicht begrenzt die Amtsermitt­

lungspflicht der Vetwaltungsbehörde. Diese braucht 1entsche'idungserhebliche Tatsa­

ohen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (v·gt BGH,, EnVR 

79107, Rn. 21 ; BVerwG. 5 C 27/85, NVw.Z t 967, 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkenn:ungsfähig (so auch: OLG Düsse!dorf. V lf-3 Kart. 472/06· (V) und 

BGH, EnVR 6108). 

b') Schlüsselun.g von K1ostenpositioneni 

Eiinzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt .zuzuord­

nen. Kost,en des Netzes. die sich nicht oder nur mit unvertrefuar hohem Aufwand als 

Elinzelkosten direkt zureotmen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

ahungsgerechte SchlUsselu:ng dem Elektrizitätsüber1ragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gefegten Schlüssel miilssen sachgerecht sein und 

den Grundsa1z der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollzi:ehbar und vollständig zu dokumentieren . Änderungen eiines Schlüssels 

s~nd nur zulläss1g., sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vol lständrg .zu ddklumentieren. 

Oie Darlegung einer sachgereclhten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

wtmien, diie eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenvert.eilung aufwei­

sen. Stundenaufsdhreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netmetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

ader Gew;iirmschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

reohtere Schmsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderhei ten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf ejner Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsn~veaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn besti'mmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S..d. § 16 Abs. 1 AJRegV anfaJlen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 .ARegV 

ltegt die Überlegung zu Grunde, dass dte Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erl'ösd.bergrenz.en dann 

gerechtfertigt ist, wenn di,e Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, ElnVR 48/10 - „En!BW Re­
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gio:nal AG"). Mit dtesem Konz.ept wäre nicht vereinbar, wen1111das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 au:ch insoweit Grundlage für die Festsetzung der 8 1fösoberg1renzen 

bUdete, als,dort BesonderheUen berücksichtigt sind, dre ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sillild. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstelJen. 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach n1dht angefallen sind 

und somit d!as Kostenniveau signifikant gegenüber den Koste1111der Vmj;ahre erhöhen. 

d) Effiziente aurwandsgleiche 'Kosten 


Bl:lanzielle und kalk11datorische Kosten des Netzbemebs sind nur insoweit anzuset­


zen, als sie den Kosten eines effizienten 11.J1nd strukfureH vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprecf'len. Nach§ 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer IKostenposffion in die Kalkulation e instellbar. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 

StromNEV die Sicherungsfunktion. dass vorgezogene Aufwendung·en (Zusammen­

balllung melhirerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in ma.ximaJ der auf 5 

Jahre verrateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfrnaHge BerückSJjohtigung 

~n der Kalkulation finden. 

Die Berücksi'chtigung von Plankosten und -erlösen mst gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regen, dass § 3 Abs. 1 s. 4, 2_ IHS Strom­

INEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni

veaus nach§ 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, s1nd gern. § 6 Abs„ 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nücht zu berüdksfchtigen. Soweit nach § 16 Abs. .3 S. 1 AHegV Kost.en dem 

Grunde oder der Höhe nach auf ,emne r Besonderheit des Geschättsj;ahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht btefüen sie bei der Ermittlung des Aus­

aan:osntveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht za~hllungswirksame Risiiko,vorso:rge (Rückstellungen) 

Rückstellung:en werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreteni Unsi

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege e iner 

aurfwandswirksamen Zuführung. Voraussem.mg ist hier, dass das Eintrittsereig:niS mit 

hinreichend!großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Reger.ungen der StromNEV ~öininen aufwandsglleiche Kosten g,emäß §4 

und§ 5 StromNEV ars Kosten geltend gemacht werden. Diese wefden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführnngen von Rückstellungen sofern diese 

­

­
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lbemebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen afs 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfulgswirksame Verbräuche von Rückstel11ungen 

!können nicht angesetzt werden. 
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1.1. Ma.teriaJkos.ten 

1.1.1. Aufwendungen für R.oh-, Hiilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1..1. Aufwendungen für die Besclbaffung von Verlustenergi'e 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elekbischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energ·ievenuste in Fonn von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Sputen oder als Abfeit- und Koronaver1uste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz S!ind diese Netzverlluste im Rahmell'll e iner ~eitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der A us­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestfmmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B.. Betrfebsverbraucll , Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im !Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

20 11 zum EililSatz gebrachten Ver1ustenerg·ie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Ver~uste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betrjebsverbrauch, StromdiebstahO. sind nicht 

Bestandteil dieser Posmon. 

Preisseitig setzt die Besch1lusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 20 11 angegebenen spezffisotien Beschaffungspreis an. 

Zur Ermiitllung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzu&teHen, ob 

dre re lative Höhe der Verlustenergiieme:ngen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

e ine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetrefber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Verg:leid'lsbasis wurde 

das Verhäfülis der Verlustenergiemenge .zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelao\erter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchsdhnritte sind 

1ggf. durch Konfidenzintervall'e erhöht als Aufg1riffsgrenze anzusetzen. lnsg;esamt ist 

sie zu folgendem Z ielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HSJMS [< 0,5 %]: MS[< 1,.0 %); 

MS/NS (< 1,5 %); NS [< 3,2. %]}. Wiro der Zielkorridor überschritten, so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht berüclksichtigungsfäh~g. es sei denn, der Netzbetreiber 

~il nachvollziehbar dar, dass die Verlusbnengen ta1sächucl11 angefäJllen sind und die· 

Überschreiitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 
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1„1.1 .2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durclh Betreiber dezentraler 

!Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromejnspeisung durch Betreiber dez.entraleir Erzeu­

gurngsanlagen siind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

SlromNEV darges~emt 

t.it1.2.1 . Nach EEG (e.xklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Da.s Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG} sieht vor, dass die finanzi'elle Belastung 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

ren Energien bundesweit g1teichmäßig veft,eclt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt Der Verteilernetzbebeiber nimmt den von der 

EEG-Anlag:e produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Emeuerbare­

Energien-Gesetz (EEG ) festgeschriebenef!I Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

V:erteilernetzbetreäber den EEG-Strom weiter an den reg:ellzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber {ÜNB) und erhält von diesem einen finanzie.Uen Aus­

gleich. rne Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent­

sprechen dabei den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich!. 

Differenzen,, die aus Abgrenzungen im Jahresabsch!uss entstehen (periodenfremde 

Effekte)., werden über die A1ufwandsseite neutralisiert. 

1.1.1.2.2. NachKWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichz.eitiger Umwandlung volill e inge­

setzter Einergie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßtgung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes. ecn ·entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuscllließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber se1lzti sich 
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aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetztichen KWK-Zuschlag - der ei

9entlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem a lLllfnehmenden Netzbetreiber vor­


gelagerte Übertragungsnet~betreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zah11ung des KWK­


Zuschlags verpflidhltet Auf\Yendung~en und Erträ~e des Verteilemetzbetreiberis aus 


dem KWIK-Zuschlag gleichen s1idhl also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 


vom Netzbetreiber vermarktet Die Beschnusskammer geht davon aus, dass der 


KWK-Strom zu den gleichen Koncmionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 


wurde. Geringfügige Ober- oder Unterdeckungen gleichen srch dabei im Zeitverlauf 


aus. 


Oer KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 


Oriitten (z. B. Stromhändter) velkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 


lediglich deni KWK-Zuschla91 vergütet Der dem aufnehmenden Netzlbetreiber vorge­


lagerte Übertragungsnetzbet reiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahtung des KWK­


Zuschrags verpflichtet. 


nifferenzen , die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen rCperiodentremde· 


Effekte), werden iilber die Aufwandsseite neutrafi~ert. 


1.1.1.2.3. Nach§ 18 Sb'omNEV 


Bet reiber von de~entraJen Erzeugungsaniagen erha~ten ITilaah § 18 StromNEV vom 


Netzbetrefber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgefa.gerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige EinspeistJ1rng vermiedenen Netzentgelten entspricht 


Entsprechend § 5 .Abs. 3 StromNEV sind hierbei di.e Zahlungen des letzten abge­


sohlossenen Geschäftsjahres aJs Kostenposition bei der Bes~immung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. 


Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ijst aus der Anlage 1 ersiahUich. 


"11.11.1.2.4.. Einspeisemanagement-Maßnahmen 

Oie Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­

digungszahh.mgen nach § 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG könne n Netzlbetreiber 

­
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bei einer Netzübedastung ijm Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2. Buch­

stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die n:aoh dem 

EEG od·er dem IKWKG gefördert werden, emngreifelill, um die störende Netz.Obertas­

rung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 

Stromerzeugungsanfagen erhalten hi:erfür eine Entschädigung. 

1. t.1.3. Betriebsverbrauch 


Dre Position umfasst den Betrag. den der Netzbetreiber zm·eigenbetri.eblidhen Nut­


z1.mg verwendet Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beru1hende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasserr etc.) muss durrch Rechnungsstellung nachweisbarr sein 


Der Stro:mv·erbrauch muss dabei den EffiZiienzarnförderungen insoweit genügen, a1s 


dass keine überhöhten S~rombeschaffungspreise in die Kallkulation E1ngang finden. 


Aas Vergteidhsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 


FSV Verlustenergie heranzuziehen. 


1„ 1„1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilan:daeis bzw. Aufwendungen fÜir 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 
Betrefber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, derefll Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz ni:clntt gemessen sondern p:rognostiizrert warden, vor 

der Aufgabe, ein -geeignetes. Verfahren zum Ausgfejch ggf. entstehender Abwejchun­

gen von dlen standardisierten Lastprofilen (Siandardlastprofile) festzulegen. Die Be­
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treiber von Elektrizit.ätsvert:ellemetzen wählen zwischen dem s.ynthetisdlen oder·dem 

analytischen Vertahr·en. 


Be1m analytischen Lastprofi~ prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­


ten Lastprofile ihrer 1
 'Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­

reohnungen des Vertellemetzbetreibers erfolgen joooch erst nach der Lieferung. Das. 

analytisohe Lastprufil hat fü1r den Netzbetreiber den ·vorteil, dass die ·gesamte· Klein­

krum1denlast auf dfe Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Velfahren entste­

hen keine Kosten für den Neunutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Las~profile bestimmten Klein­

krn1dengruppen nach spez1iifischen Velfbrauchsmustem zu. Oie Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser syntheHschen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren 1entstehe11 ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Oie Mehr- oder Mindermengen sind hing~en zwischen Netzbetreiber und IHländter 

abzuredhnen und somit für die Netikosten neutral. 

Vor dem IHI intergrrUnd, dass der Netzbetre:iber beim analytischen Verfahren alle Kos

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es 11.mter Effizienzgesichtspunkten zwninoest firagwürcfig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position ijn den Netzentgelten berückslchtigrt werden können. 

0-d11üue1 hi'r1au~ isll LU bt!achLen, dass e1us DifferenLbi1e111Lkr~isal>weichungen sowo111~ 

Kosten als auch E11föse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi

lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die·benöt~grte· Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen. 

wenn d'ie Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Sch.lleßen der Lücke. Er1ose entstehen auclil dann, 

wenn der Verkaufspreis höher ist a~s der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da.­

von aus. dass sich Kosten und Eirlöse im Zeitveifauf in etwa ausg1leichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie· zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

.gangsniveaus zu berücksichtigen. 

1.1.1.5. Sonstiges 

Aufwendungen für „Mehr- Mindennengenabrechnunga: werden entsprechend den 

Ausführungen unter 1.1.1.4. für das Basisjahr 2011 nicht !berücksichtigt. da diese 

­

­
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Zeitve rlauf schwanken und sich annahmegemäß ausgleichen. 

1.1.2. Aufwendungen für bezogen e Leisitwmgen 


lJIniter den Al!Jfv1endungen für bez.ogene Leistungen sind insbesondere Aufw'endun­


ge111 an vorgelager1t1e Netzbet reiber , Aufwendungen für Bfindstrom, für übertassene 


Netzinfrastruktur, für s ingulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dr itte erbrachte Be­


triebsführnng und für durch Dritte erbraahte W artungs- und lnstandthaltungsJleistun­


gen dargesteUt 


1.1„2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Neb:betreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

,ge 1 ersichtlich . 

.Zu den vo:rgela_gerten Netzkosten zähl.en auch folgende Aufwendungen:. 

• Auf\vendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1 .2. 1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14Abs. 2 StromNEV (t.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1 .1.2.1 .c.) 

• Aufwendungen fü r Blindstrom (1.1.2.2.) 

• Aufwendungen für sirngulär genutzte Bet riebsmittel (1.1.2.4.) 

1„ 11 .2.1.a. davon Aufwendungen für Nelzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorg;elagerten Netzbet rerber 

zu bestellen und in Ansprucfi zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf

gmnd voo Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln ZIJ.JJ vermeiden. IEs besteh t also ein unmititelba~er .Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungtm für !Netzreserveka­

pazität Die :in der 1Ertösoberg1renze· enthaltenen Ansätze soU:en wertmäßig dem Be­

t ragr entsprechen. der dem Netzbetreiber vom vorgrefagerten Netmetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Nemese:rviekapaZJität in Rechnung gesteUt 

w iird. 

­
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1.11.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß.§ 14 Abs. 2 S1romNEV (Pancalking) 

Die Position ergibt sich aus vertragirichen Vereinbarningen z.wischen Netzbetreibern, 

die direkt miternander verbUJndene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 1-4 Abs. 2 S. 3 SbomNEV betreiben. Der Leitfaden der Besclnlusskammer 8 

zur !Findung sachgerechter Sonderiregelungen in den·Fällen der Kostenwälzu111g1nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beaohten. Der Nachweis,, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S. 3 StrnmNEV vorliegen, ist durch den 

!Netzbetreiber zu erbringen. 

1_1.2.1.c. davon Aufwen dungen für unterspa1111nungsseitige M~ung 

Bei unterspannungissettiger Messung wird durch den vorge~agerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Aribeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transfonmation verbundenen Stromv.erluste zu deoken. Die !korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Ne12Jbetreibers wefdlen bei diesem bei der Bestimmung des 

Regrulierungskontosaldos abgegliehen. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Bl indstrom 

Durch lange T ransportw~e oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung, kommen. Bei Einsatz von Spulen triitt nach 

AJdeye.1 e ir1.e r Well.i1~lsµci:r111ui1y der SI.Jun i verspätet auf (induktive Bfindleistung)„ 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die ~pannung muss sich aber 

,erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, ,eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung).. Werden bei der Phasenverschiebung Gfenzwerte Ober­

schlitten (ii..dl.R. Pihasenveirschiebung 25°, d.h. Wirikte'istung = 90 %). muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten INletzbetreiber beza.hJen. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene·Netz.infrasbuktur 


Unter der Position „Aufwendungen für überilassene Netzinfrastruktur"' sind 1reg,efmä­


ß~1 die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betr~ebsnolwendiger Anlagegürter Z!U 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber g~anz oder 

t,ei&weise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

d1ieses aufgrund einer soh1uldrechtlichen Vereinbamng („PacM.vertragj vom Eigen­

tümer zur Nutzung., d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überfassen wird. Die aus 

der Über1lassung des Anfagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resumerenden 

Kosten („Pachtzfrns·) sind nur bis Z)U der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 

wenn der Netzibetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. MaßgebCich sind somit die 
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Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer).. Für dte Kalku~ation ist damit die Kapital:Struktur und der 

Gewerbesleuerhebesatz des Verpäcilters maßg.eblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereidhrte Verpächt~~rbogen. 

'1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmtttel1 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Aus9angssituatio111en (singufär ge-­

in urtztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt steh um ein sin­

gu1lär genutztes Be1riebsmbtteI, wenn „ein Netznutzer sämtltche in einer Netz- oder 

lJmspannebe111e von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst n~. Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden g;enutzlt wird und der ihn 

mit dem 3'80-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eilfl'les ••angemessenen Entgelts· ennittelter 

Wert. festgelegt. 

Be,i Aufwendungen für singulär genutzte Be~riebsmittel handelt es siioh dem Grunde 

naoh umvorgelagerte NetzJkosten imSinne des§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

'\L1 .2.5. Aufwendungen fü.r durch Dritte erbrachte Bebiebsfilihrung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betlieffen regelmäßig Ver­

t ragsgestaUungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. Sa StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wje 

sie anfielen, wenn der Netzbetrefber die Leis~ungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Bemiebsfüh­

rung ist der jeweils eingere1ctlte DienstJ.eistungsbogren ftl r die sieben wertmäßig größ­

ten Diensüeistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der duroh die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit dre Ka!lkudationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber lh imaus müssen die :Dienstleistungsverträge einem Fremctvergleiohsmaßstab 

standhalten. Oie Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebraohten Vergütungssätz.e ist 

vom Netzbetreiber darzu!Egen und zu beweisen . II. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvoClziehbarer Weise ZtU dokumentieren. dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte BetJiebsfülhrung kostenseitig natürl1idh nidht 

den Wert überst1eigen. der zuvor beä eigener Bewirtsclhaftullilg durchgriff. 
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Die seitens des Netzbetreibers entsprechend§ 4 Abs. Sa StromNEV nach de1111kalku­


latorischen Vorgaben der StromNEV ermittelten K:osten für die Dtensfteistungserbrin­


gung stellen hierbei lediglrclli den Maximala'bgleich dar. 


'il ..1.2.6. Aufwendungen für durch Dr1irtte erbrachte Wartungs- und llnstlnd­

haltungsleistungen 


Für die Aufwendungen für durch Dlitte erbrachte Wartungs- ll!lnd 1nstandhaltU!rngsleis­


tu11gen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wce für AutWendungen fül1r durch 


Drme erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführnngen zu 1.1.2.5 ent­


sprechend.. 


1..'il .2.7. Sonstiges 

1„2. Personalkosten 


Personafkosten setzen sidh aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 


aus den Kosten für soziale Aufwendungen g:ern. § 275 11 Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan­


teile an der Unfallversichenmg und Sozialversicherung (Angeste!llti:en-, Arbeiterren­


ten-. Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversich..emng)) und aus den frej­


willigen Personalnebenkosten gern. § 275 U Nr. 8 rund III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 


für AJtersverrsorgLmg und für Unterstützung., z.. B. Zuschüsse an Pensionskassen, 


Gratifikatione11, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungsffimechtungen, Aus­


gaben für kul;turelfe und :sportliche Förderung der Bef.egschaftsmitglieder) zusammen. 


Anerkennungsfähijge PersonaJkosten müssen sich immer auf einen Arbeitinehmer 


des Stromnetzbet reibers und das Jahr 2011 beziehen. 
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1.2.1. Löhne und Gehälter 


Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 


zusammengefasst. Zu Löhnen und. Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be­


legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestel lte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 


des Vorstands erhalten, g'eichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 


Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl­


tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­


nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 


Derr Betrag ist in der Regel der Gewi11lili- und Verlustredmung zu entrn.ehmen„ entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter 

sfützung 

oder 

• 	 t>eim Umsat21<ostenverfahren separiert aus den Posiliom:m IH~1steUungskos­

ten, Vertriebs.- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzltchen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstä.

tigkeit, Kosten aus der BerufsausbjJdung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. rnese Positionen sind un­

ter 11.2 .1 anfgP.führt. Keinen Lohn stellen hingegen betrieblrche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzteisrungen dar, sowei;t diese in der Zeit vor dem 31 . 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Positron ist daher regelmäßig neu zu­

zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übflche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

­
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1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­


terstützung 


Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gern.§ 275 II Nr. 6b HGB (Ar­


beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 


Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-. Arbeitslosenversicherung)) und 


aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB 


(Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zus<Chüsse an Pen­


sionskassen, Gratifikationen, Werkküchen, 'Werkswohnungen, Unterstützungseinrich­


tungen, Ausg,aben für kulturelle und sportlliche Förderung der Belegschaftsmitglie­


der). 


1.2'.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. B und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

A ltersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein effi­

zienter und strukrurell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunklten gezwungen, sich an deo im Wettbewerb über den c:r­
lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten nJ orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und .Aufwendungen für Vorruhestandsregelun­

ge11 werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

bei1tnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der KaJkulation Netzkosten mjndemd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 


Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 


(Arbeitgeberanteile an der UnfaJlversicherung und Sozialversrcherung (Angestellten-., 


Al'beiterr;enten-. Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 


ggf. berücksichtigungsfähig, insofem die ,entsprechenden Aufwendungen dem Efft­


zien~gedanken Rechnung tragen. Der Effizienegedanke verhindert jedoch die Über­


nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 
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1.3. Zinsen und ähnliche· Aufwendungen 


Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in ihrer tatsächlichen Auf­


wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblfoher 


Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­


lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­


zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 


sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­


sprechen. 


Dabei ist auf die Kreditbed·ingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-· 

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen. dass ei111e Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine soJche Entwicklung in der Regel nicht hinrei­

chend sicher erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine 

individuellen Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen 

Kreditkonditionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausi­

bi1isierungszinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die er

höht um einen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur EigenkapitaJ­

verzinsung!) widerspiegeln , die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit erge­

ben sioh die PlausibiJjsierungszi:nssa1zreihen aus dem Mittelwert der von der Deut­

schen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in­

ländischer Emittenten - Ari 11eihen der öffentli'chen Hand, der Umlaufsrendite festver­

zinslicher Wertpapi,ere inlärn.discher Emittenten - Anleihen von Untemehmen (Nicht

MFls) und der Um~ufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypo­

thekenpfandbriefe und der Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von O, 1%. 

Kreditkosten, die aus einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, 

sind grundsätzlich anzuerkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau 

niedriger liegt, es sei denn, dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwai­

ger Vorfälligkeitsentschädigungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die rm Tabeltenblatt ,,AS. Dartehensspiegel 11· von dem Netzlbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindtviduellen Zinssameihen plausibilisiert. lrne Besohlusskammer geht davon 

aus. dass die zu den genaninten Beträgen korrespondierenden Zinssätze IÜlberhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen„ Jn diesem Fan 

wird der Jeweilige von der Besch[us-skammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

­

­
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mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung1 des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt ,.A.5. Dar1ehensspregel 11 ... zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten ais auch 

der g.ewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Vö[umina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Gmndsätz:e. Bei der K~edli1taufnahme des. Ne1zbe­

treibers bej einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüb'lichkeit der Kreditbedingungen. 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteil igungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 

1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsätzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re !Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­

stand. 

1.3.4. Sonstiges 

Zu der Thematik Rückstellungen siehe die Ausführungen unter 3.1.4.2.1 

1.4. Sonstige Steuern 

Betriebssteuern sind alle Steuern, die cn der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsaus­

gaben send. Die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine 

Betriebssteuer dar. 

1.5·* Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonst~gen bemeblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche K;osten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten. Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 
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und Fracht„ Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Weihung., Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewi.rtung und Geschenke, Wartung u111d Instandsetzung, Eiin

zel,wertberi:Chrtigungen und Abschreibungen .auf Forderungen, ZaMungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe vo111 § 5 Abs. 4 SbomNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

ei1111er Einzelfallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder veral~gemei­

nemngsfährge Grundsä~e beir der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

gen.den ergänzend erläutert. 

1.51.1. Konzessionsabgab en 

Konzessio:rnsabgaben sind 1Entge1te, die Energieversorgun;gsu111ternehmen für die Ein

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Vef'k,ehrswege für die Verlegung und 

den Betriieb von Leitungen, die der unmittellbaren Versorgung1von Le1ztveMbra11..1chem 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist eirtrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö­

he}. 

1...5.2~ Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasing.raten, Gebühren und Bei­


träge 


h1 di~::;eiJ PusiHurL :::;i1 ICI die mr den !Betrieb eines ElektrizitälsveIT>orgungsnetz:es be­


triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonsti.ge Pachtzinsen,, sonstige Leasingraten. 


Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Oie Vereinbarung marktübUcher Ansätze ist 


vom Netzbetreiber darzulegen. 


1.5.3. Ve:rs1icherung;en 


In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendfgen Kosten für Vers!ichen.mgen (Sach· und Haftpflichfvlersicherungen) 


.zu verbuchen. 


1.5.4. Bürobedarf~ Drucksachen und Zeitschriften 


lln d ieser Position sind dre für d0111 Betrieb eines Eleldrizitätsversorgungsnetz,es be-· 


triebsnotwendigen Kosten füir Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrriften Zlll verbu­


chen. 


­

­
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1.5.5. Pos1kosten, Frachtkosten und ähnli.ch e Kosten 


1n dieser Position sind die für den Betrieb ejnes Elektrizitätsversorgungsne1zes be­


triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post. Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­


chen. 


1„5„6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratuingskosten müssen einem Fremdvergfeichsmaßstab standhalteftl. 

Die Netzbetrreiber sind verpftrchtet. gerade im Bere ich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

g[eiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesonder:e darzulegen. dass 

die Beraturngsleishmgen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen s ich 

auf den Netzbetrieb beziehen. daher ist auf die Abgrenzung .zu anderen Akivitäte:n 

zu achten. 

il.5.7. Sponsoring~ Werbung, Spenden 


Oie Aufwendungen für Sponsoring. Werbung und Spenden s]nd nicht zu berücksidh­


t igen. Es handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, 


Weihung und Spenden generell um Kosten,. die !~ernerlei Bezug zum Netzbetrieb 


auifweisen (vgl.§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV)..Sponsoring, Weirbung und Spenden sind, 


soweit sie als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, in der INetzent:gettkal­


kurlation ni:Cht berücksichtigungsfähig. Aus der natür1ichen Monopolstellung des 


!Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen 


Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsituatio:rn von vomeherein nicht erreichen 


~ö1rmen, da die Netznutzer rege1mäßig lke·ine· Wahtmöglichkeit zwischen konkurrie­


re11den Netzbetreibern haben. Der mit Werlbeaktivitäten verbunderne Imagegewinn ist 


- bedingit durch das Monopo~ eines Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb 


nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind. liegen 


eher beim assoZJiierten Vertrieb. Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgaben­


orientie:rte Kommunikation (Personalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten 


etc.) nicht erfasst 


il .5.8. Reisekosten und Auslösungen 


In dieser Position sind die fürr den Betrieb eines Efektrizitätsversorgungsnetzes be­


t riebsnotwen.digen Kosten für Reisen und .A1uslösungen zu verbuchen. 
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1.5..9. Bewirtung und Gesch:enke 

11.5.10. Wartung und l111standsetzung 


~ n dieser Posit ion sind die für den Betrieb eines El1ek1rizität.s.versorgungsnetzes be­


trie:bsnotwendigen Kosten für Wartung und lnstandsetzung zu verbuchen. Bei der 


Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen larnglebiger Wirt­


schaftsgüter auszugehen. 


·t.5. 11 ~ Einze[wertberichtigungen und Absclhreibung1en auf Forderungen 


Eirnzelwerfüerichtigu11n;gen und Absdlreibun;gen auf Forderungen sind nur dann be­


rücksichtigungsfähig1 wenn sie e1ndeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­


ne111. In der Regel sind dies Abschr<ei.bungen auf IJilicht geleistete HausanscMuiSskos­


ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigung;en und Abschreibungen 


aufgrund der Zahllungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können 'Forde­


rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­


schalwertber ichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 


der Endkunden trägt der ."assozcierte„ Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­


rungsausfälle anteirl1g auf den Ne1zbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 


Quersubv~entionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen, da der N1etzbe­


trreb keine,Forderungsausfäll1e von Dritthä1r11dlem übernehmen würde. 


Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibung:en auf 


Forderungen geltend gemacht werden, sind! rm Übrigen nur dann berücksichUgungs­


fähi'g1, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt 


Un~nbring~iche Forderungen 11egen vo r, wenn es sich um einen e n.dgü lttgern1Forde­


ruriigsausfall hanc:ferrt, d. h. die Beitreibung des Fmderungsbetra,ges erfolglos abge­


schbssen wurde (bspw. fruchtlose· ZwangsvoUstreckung oder lnsotvenz.verfahrern 


m.angels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfäl le einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein­
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bliing,liche Forderungen entgegen. Das Vorliegen iuneinbringl1cher Fordernng:en ist 

vom Nerabetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der 'Höhe des 

Forderungsausfalls, der duirchgeführiten Maßnahmen 'im Rahmen der 11tersuchten Bei­

treibung etc. darzu'legen. 

'il .5.12. Zahlungen an Städte oder G.emeinden nach Maßgalbe von§, 5 Abs. 


,4stromNEV 


In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 


§ 5 Abs. 4 StromNIEV zu verbuchen. 


1.5.13. Sonstiges 


Für di.ese Position ,gelten die vorstehenden Ausführungen gleiohe1111aßen. 
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2. 	 Kalku lator5che Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermiittlung 
def' kalkulatorischen Abschr·eibung1en 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen vo·rn Vermögensg;egenständen 

werden in der Abschreibur11g erfasst. Die für di.e INetzentgetlkalkulation maßg;eblidhe 

Abschreibung ist j edoch andeliS als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des§ 6 StromNEV rein ka[kuilatorisch ermittelt und erse1zt somit den 

handelsbilanziellen Wert.. Damit wird die Gewährleistung eines langfr~stig angelegten, 

leistungsfähigen und zuver~ssigen Netzbetriebs gesfohert: Die Wernnjnderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der ErmiWung deir Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatoriischen Ei

genkapitalverzinsung rst die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforder'Jich. Bei der Eml'iHlung der kalku'lalorrschen Abschreibun

gen ist gemäß § 16 Abs. 1 S. 3 StromNEV .zu unterscheiden nach An~agegütern , d·ie 

vor dem Cl~ . 01 .2006 aktiviert wurden (A~tan lage}., und Anlagegütern, die ab dem 

01„01.2006 aktiviert wurden (Neuanllage). 

Bei Altanllagen werden für d.en eigenfinanzierten Anteil des ..Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) TagesneU\Nerte· als Basis für die weiteren Beriechnungen herange·zogen 

(§ '6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fu1ngs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S . 2 Nir. .2 StromNEV). 

Oie kalkUlatorischen Abschreibungen der INeuanlag~en sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligefll In istorisdhen Anschaffungs- und Herstellungskos.

'ten nach deir linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S . . 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind .zunächst die originären historischem Anschaffungs,.. und Her­

stelh.11fitgskosten ZJUi identifizieren. Ne'lzkäufe und vergleichbare FaClgestaltungen dür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen v.elfäJseht werdeni. Daher 

­

­

­
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ist sicherzustellen. dass derartige Wertansätze nicht an die Stene derr originären An­

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

u111d Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den orig:inärern historischen Anschaffung:S- und Herstel 1lungskos­

ten mithilfe von Pireisindizes liagesneuwerte zu bestimmen. um die eigenfinanzierten 

Abschretbungsanteile der .Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

!Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herste11urn.gskosten sowie· den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkuratorische Jahrresabschreibung bestimmt„ 

2 .1 ~ Histonsche .Anschaffungs- und HersteUungs 1kosteni 

D'ie historischen Anschaffungs~ und HersteUungskosten sind1 in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer !Errichtung erstmalig aktiivierten 

Anschaffung;s- und Herstell11Jrngskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten 1eines Anlag:eng1utes ist dass sie 

den hfstorischen A nschaffuog:s- und Herstell11Jngskosten entsprechen (vgl.§ 6 Abs. 3 

und 4 Strom N EV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der ersbnali:g aktivierten Anschaffungs.- uriu HerstieUungskosten. Diese Vorgabe ver­

btet:et es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaherr übCidher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbezjehrung qualirrati.ver Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Nacll § 6 .Abs. 3 und 4 StromNEV birden die jeweiligen lhistmi schen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fü r die 'Wertbestimmung des Saclh.anla­

gev·ermögens. insofern die in Rede· stehenden VermögensteiJe lbetriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören aJle Vermögenswerte, die dem 

Ab~auf des Geschäftsbet riebs zu dienen bestimmt. sjnd. Nicht bemebsnotwend1ige 

Vermögensteile sind nicht anzusetz,en. Das Mengengerüst: darf somit nur iin Bemieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht ak~ivierten sondern z.B. Ober lnstandhaltungsaufwand finanzierten Verrnö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da runt:ersteUt 

werden muss, dass diese Beträge än der Vergangenheit sdhon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­
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lungskosten zu belasten. Deme111tsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

HerstellungiSkosten seit 2006 dahingehend zu beleuchtenj ob das Pri'nzip der Bilanz­

stetig1keit bzw. der IBewertungssteti:gkeit Berücksichtigung l and. rne aufgrund des 

Entfaltens einer jälhrllchen Prüfung eröffnete Mögltchkeit, Aktiv:ierungswalllrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhattungsaulfwand zu aktiviere 111 darf nicht zu 

grestalteteni Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst .zweimal zurück 

vergütet. zunächst in der rn1i.cht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenl)e und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Swi1tc frl). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2. StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den tremdfinanzrerten Anteil der Altan1lagen und gern. § 6·Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanllagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ährer En"ichtungi 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf­

fungs- und Herstellung~osten„) all!lszu9ehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprunglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des§ 6 .Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Nun ungecoc:htet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhälb11ssen. In den ·genannten Vorschriften 

kommt die eindeu~ige gesetzlidhe Vorgabe zum Ausdruck, dass e1n Netzkalif oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhuns der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. lnsoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Neitznutzer 

an mögficllst geringen Nerakosten den Vo:rrang efngeräumt. lllhre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

g llmgsnetze·als natürliche Monop<)le, die den Netznutzern regeimäß•g keine wettbe­

weirblrchen A uswerchmög,ichkeiten !assen. Die Vorschrift geht auch schon .aufgrund 

threr systematischen Stelh.mg1den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor.. 

D.ti. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzi mgsdauem, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der 1Begründu111g von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vennögensgegenstand mehr als genau eirrunal in Ansatz gebradht 

werden. 

Für den Fall von Netzkäufen lst dementsprechend festzuhalten, dass e in Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ennitltung der kaCkulatorischen Restwerte den Kauf­

- 26 ­



preis für ,erworbene Netze zugrunde zu legen, nioht besteht (BGH, KVR 35107 - SW 

Neustadt a.d.W .• Rn. 47 ft.). Nach § 6 Abs.. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der KaCkurlationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des§ 6 Abs. 7 StromNEV stelU überdies ausdrüdklich klar,.dass 

das Verbot einer Abschreibung unter NuD auch im Falle eines Eigentiümeiwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsg11undlage 

expl~zit ausgeso'.tll~ossen. .Auch aus der vielfach heran9,ezogen-en 11Kall!lfering"­

Ell1tscheidung des BGH (BGH, KZR 12197} folgt nichts anderes {so ex:pliziit für die 

StromNEV: BGH. .KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W.• Rn. 47 ff.) 

2.1.2 Verä.nden.mg der historiscJhen Anschaffungs- und Hersten:ungskosten 

Nach§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV b11den diie JeweiJigen histmi sahen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die ·wertbestimmung des Sachanla­

gevennögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile !betriebsnoltwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören a lle Vermögenswerte, die dem 

Abllauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht bemebsnotwendige 

Vermögenstei le sind nicht anzusetzen . 

Entscheidend bei den für d~e kalkulatorische Berechnung des Sachanllagevennögens 

relevanten Ansdhaffiungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist ,es, dass 

sie den h~storischen Anschaffungs- und Herstellungskost,en entsprechen (vgl. § 6 

Abs.. 3 und 4 StromNEV)_Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Erridhtung l!Jnd Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für d1e kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzutässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 

Stir:omNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen . Dementsprechend weriden in 

der StromMEV-Kallkulation - dem Gccflankeni des E:rsatzes der HGB Regeln durch dia 

Kalku lationsvorgaben folgend - sämtHche Veränderungen, .z.B. aufgrund erlaubter 

degressiver oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzllich unzuilässig. L,ediglich 

wenn ein 'Wirtsdha:flsgut die Sphäre der Regulierungsbasis duroh Ausscheiden au:s 

dem Anlagevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrundlage oriiginärer A!nschaf­

fungs- und Herstellungskosten auße.r Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche 

nachträgliche Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nioht be­

rücksichUg1ungsfäh1ig.. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs,.. und Herstel­

lungskosten der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die 
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einmal gew.ählte Nutzungsdauer Ull'ild das msprüngl&che Zugangsjahr sind unverän­

dert fortnJführen, um das in§ 6 A!bs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vor;gregebene Ver­

bot von Abschreibungen unter Null umzusetz.en. 

Neben den originären Anschaffungs.- und IHerstell:ungskosten sind nach Maßgabe 

des§ 6 Abs. 5 S. 2 StromNIEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnJidhe Nutzungsdauer für d ie Restdauer ihrer kalkulatorisclle111 Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen AnschaffulllQs- und Herstellungskosten des Basiisjahres 2004. mit 

den zum dama[igen Zei~punkt gewählten Zugangsjahren und Zuororn.mgen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses (BK~051228) 

bereits geprüft und festgestellt und sind insoweit for1zuführen, es sei denn Anla­

genabgäng;e m indern den Anlagenbestandl. Umbuchungen zwischen den .Anlagen­

gruppen oder Veränderung.en in den Zugangsjahren sind llaut StromNEV-Vorg,aben 

insofern nkht na'Chzuvollziehen und unzul\ässig, da durch die entsprechenden Ver­

änderungen bereits verdiente Abschreibtmgen und Restwerte erneut in Ansatz ge­

bracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergälllZl Zugänge [m Anlagevermögen 

der Jahre 2007 - 2011 um die bem ebsnotwendigen Anschaffungs- und Herstel­

lungskostellll. 

2.11 .2~1 Abgän ge ilm Anlagevermögen Altan lagen 

Anschaffungs- und !Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem ErsatzvermögensgegeTilstand be­

rücksichtigungsfähig. Antagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern ~u einer Verringerung der jeweilig:en Anschaffungs- und 1Herstel­

lu1111gskosten ün .Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig akJtirvierten 

Anschaffungrs- und HersteUungskosten. Diese verilassen den Netzbetrieb. Die' kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem btlanziieUen Anlagenabgang und führt zu 

eirner Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anragengu­

tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten mrn­

demd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den .Anschaffiungs- und rrlersteHungsk.osten u1111d die korrespondierende Sonder­

abschretbung in Höhe des kalkutatorisohen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schlreßlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

güitern des gemeinschaftli:cll genutzten Bereichs ·eines Veirsorgungsuntemehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 
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Demzufotge legt die· Beschl'usskammer der Prüfrechnung1 grundsätzlich die h istor1i­

schen Anschaffungs- und HersteUungskosten mit Stand der· letzten Kostenprüfung 

m it den z:ium dama~igen Zeätpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweili.g:en An~agengriu1ppen - bereinigt um Netzzugänge oder -abgänge und An­

lag;enabgäJnge - zugrunde. 

2.1.2-2 Zugänge im Anlagevennögen Altanlagen 

A ls nachträg1iche Anschaffungskost·en IBt zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer An~age z.B. durch Erweiterung oder IEmeuen.mg nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechUfoh im Regelfall die nachträg ~lichen Anschaffungs.- und 

HersteUungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung dsr ur­

sp:rü1nglichen Anlage erfasst Kalku'latorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten im Jahr der erstmaHgen Aktivierung erfasst werden. 

2.2. Tagesneuwerte 


Die Anwendung von lndeXJreihen dient dazu, Kosten der arnlagenspe.zifischen lnflati­


o:r11 bei der NetzentgeHkalkJulation zu berück.sichtigen.. Indexreihen geben wieder, in­


wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlagegüter im Zeitablauf 


enitwicke.lllil. Damit soll dem Netzbetreiber eITTTiögli:cht werden1, das Anlagevennögen 


zu erhalten. Nicht zuletzt ijm politischen Kompromisswege sind unters<:hiedrliche Be­


wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01 . 2006 aktivi.ert, Nettosubstanzer­


haBtung) und Neuan1lagen (Realkapital.erhaJtung) vorgegeben wordern. 


Für den ecgelllfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 


Indizierung maßgeblich (§ 6·Abs. 1, Abs. 2 s. 2 und Abs. 3 StromNIEV). Der Tages­


neuwert wird von der Verofdmmg selbst definiert als der "unter Berück.sjchtigung der 


teclmis-chen Entw,iddun~ maßgebriche Anschaffungswert zum jeweiJigen Bewer­


tungszeitpunkt'' (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV}. [) ieser aktuelle Anschaffiungswert ist, so 


die weitere·Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der hiStorischen Anschaf­


fungs- und Herstelh.mgskosten :ru ellTl!littetn. 


Nachdem d.ie Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 


Energiewjrtschaftsrechts vom 14.08.2013 nn Kraft getreten ist ~BGBI_ 2013 Nr.50, 


21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a .Albs. 1 StmmNEV 


folgende h11dexrefhen des Statistischen Bundesamtes. heranzuziehen: 
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1. 	 für die Anlagengruppe der Grunds~ücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die llndexrei!lile Gewerbliche Betriebsg;ebäude , BaUleistungen am Bauwerk, 

ohfile Umsatzsteuer (Statist isches Bundesamt, Fachserie 17, Preisim:lliizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. 	 für di:e Anlagengruppe· der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am BalLlrWerk. (Tiefbau),. ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Faohserie ·11. Preisindiz.es für die 

Bauwirtsdhlatt) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der 1ndex Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, IFachserje 17. ~ ndex der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Pro2!ent; 

3. 	 für die Anlag;engruppe der F reileJtungen der .An,age 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bau1leistung.en am Bauwerk (TsefbaUI), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) m it einem Anteil von 50 Prozent. 

b) der lndlex Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Prod ukti:e) mit einem .Ant,ei1von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder StahJ (Statistisches 

Bundesamt, Fa~hserie 17, Index de1 Erzeugerpreise· gewerblicher Produkte} 

mit e~nem .A11teil von 35 Prozent; 

4. 	 für dije· Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a} die !Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau}, ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt. Fachserie 17, Pireisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit eirn.em Anten von 35 Prozent und 

b} der Index für Erzeugerpreise gewerblJcller Produkte gesamt (ohne Mi­

neral1ö lerzeugnisse) (sratistisohes Bundesamt, F achselie 17, Index der Erzeu

gerpir:eise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent, 

5.. für alle übr~gen Anlagengruppen. mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke· der Anlage 1, ist die ~ ndexreihe für Erzeuge11preise gewerb licher 

Produkte gesamt (ohne Mineralöterzeugnisse) {Statistisches Bundesamt. 

Faclhserie 117. Index· der Erz,eug,erpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermim:ung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

rne jähriichen kalkur.atorischen Abschreibungen ergeben säch aus der Summe der 

Ennzelabsch reibungen aCler Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

­
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01 .01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01 .2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf !Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 Strom rNJ EV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Absohreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV iahresbezogen zu ermitte'ln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 stromNEV 

fol'gt zudem (s. auch zur EigenkapiraJverzinsung), dass Grundstücl~e im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

se1zen sind„ Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vennögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitllche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. S S. 1 StromNEV für Grundstücke keine· 

begrenzte Nl!Jfzungsdauer vor. Soweit daher in absahreibungtsfähigen Positionen, wie 

z_ B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorisch e Jah resabschreibung für Altan lagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Absohreföungsmethode zu ermm.eln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). [)er eigenfinanz.ierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierle 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten mult~p'l iziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteHt durch die anwendbare !Restnutzungsdauer(§ 6 Abs. 2 S.. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6·Abs. 3 S. 1 undJ 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fü r die KaCkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2. 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § ·6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt Der kalkulatorisohe Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu enTi itteln: 
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!Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlag~utes i (Restnutzungsdaueri) gleich der 

Djfterenz aus der Nutzungsdauer inach Anlagre 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzah~ der vergangenen Jahre seit Eririchtung des .Anllag,egutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalku~atorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i denr kaCkulatolischen Restwe.rt der Anlage i 

zu .Anschaffungs- und Herst1el lungskosten. 

2.3.2 Kalkiulatoriische Jahrresabscihreibu ng1 für Neuanlagen 


Die kalkulatorischenr Abschr;eibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weüngen historisclhen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schrreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabsctuecbung1 ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der hist:orischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromlNIEV gewählten Nutzungs­


dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 


§ 6 Abs. 4 StriomNEV. 


Oie rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 


StromNEV durch§ 6 Abs. 4 , 5 und 6 S. 5 StmmNEV genagelt. Der kalkulatorische 


AbschrecbUJngsbetrag einer Neuarrdage rst demnach entsprechend fo'lgender Formel 


zu ermitte~n: 


Kalk. Jahresabschreibun& = AKl'Hl; 

ND; 


2.3.3 Ermßtliung der kallkulatorischen 'Restwerte des Sac.han lag:evermögen s 


Dre kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.201 1 ermitte ln sich auf Basis der histori­


schen Anschaffungs-· und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 


bis zum Jahr 2011 1entstandenen kaHwlatoriischen Abschreibungen. 


Füur die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNIEV sind mach § 32 Abs. 3, Satz ·1 


Strom NEV die kalkulatorischen Hestwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­


finanzierte11 Anteil aiUif Tagesneuwertbasis nach § 16 Abs. 3 SlromNEV. für den fremd­


fl nanzierten Anteil anschaffiungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf .zu doku­


mentieren. 


Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit 1nbetriebnahme der Sachan­

lagegüter deri kaJkUJfatorischen Abschreibung1 tatsächJich ZUJ Grunde gelegten Nut

ztJJngsdauern herarrnzuziehen. 

­
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Für die FäUe, in denen eine anlagenscharrfe Dokumentat ion der Nutzungisdauem 

ü.ber Jahrzehnte hinweg möglicherwe ise nicht vor1handen ist, hat der Verordnungs­

geber eine V:ermutungsregelung geschaffenen, die ~ntritt, falJs die !Heranziehung der 

tatsächlidh zu Grunde gelegrten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich '.ist 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarritbildung 11ach der Bun­

destarifordnung Elekbizität {vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitäfsv,ersorgungsnetzes zu berücksichtig.en waren und von Dritten gefördert 

wurden, wiird naoh § 32 Abs. 3 Salz 3 StromNEV V·ermutet, dass di.e nach den Ver­

waltungsvorsohriiiften der Länder zu r Darstelilung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigUJngsverFahren jeweifs zufässigen Nutzungsdauem der EfITlfü.lung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

IInsoweit sind Netzbetreiber verpfl io'htet, bei der Restwe rtermitttung .zu berück sichti­

gen , in we lchem Umfang Abschre1bungen auf Sachanlag:e:n bereits in die Strom­

preiskalkudalion nach der Burndestarifordnurng EJektri!Z~tät eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunteme:hmen not­

wendiger Bestandtei~ der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendungr der BTOBt in der Vergangenhe•t durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurrze steuerliche Abschreiibungszeiten zulässig. rne Rege­

lu1rngen des § 32 Abs. 3 Strom NEV schreiben vor, dass diese Abschreibu111gsz.eiten 

bei der Netzentge1ftkalkulati.on berücksichtigt werden müssen. Soweit aJso während 

der gesamten bisherigen Nu1zungS2!elt der .Anlagen k.ürzere Abschreib1.mgsze'iträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 

Stmmne1z:el!ltgeltverordnung1zugelassen sind. so sjnd diese insoweit getättg.ten Ab­

schrerbungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen , würde zu unberechtigten 

erhöhten .Absehreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung1von Ab­

schreibungen bzw.. zu sog.. •Abschreibungen unter Null·, die nach § 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sjnd. ü berdies w ürde die unvolfständiige Berüclcsichtigrung be­

reits erfolg~er Abschreibungen zu e iner Übelfhöhung des bebi:ebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapita1verzinsung nach§ 7 Abs. 

1 Satz2 Nr. 1 und 2 StromNEVführen. 

Sind über .Anliagegüter hinsichtflch ihrer Nutzungsdauern ke:inerlei Informationen ver­

fügbar und auch d ie Voraussetzungen des§ 32 Abs. 3 S. 3 StromNiEV nicht erfülrt, 

ist § 32 .Albs. 3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der 
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kalkulatorisclien Abschreibung des Sachaniageverrnögens die unteren Werte der in 

Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Salz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern 

zu G runde gelegt worden Slnd. 

Hil1r die rechneris~he Ermilitlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

W ird im Rahmen der ers1ma:l1gen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ennittelte kalkulatoriso'he Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

11111 der Verg:angenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten k.aJkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nlll.ltzungsdauer au~ be­

t riebsgewotmliche Nutzungsd!auer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist aussch~ießlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitipunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restrnutzungsdauar zu verteilen. 

~st eine .Änderung der Nutz11.mgsdauer zu eiriiem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenorrmen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig 'Ylmzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32. Abs. 3 StromNEV ent­

spricht 

Für eine Plausibilisi:erung der vom Netzbetreiber im Netzentgeltantrag zugrunde ge­

legten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer ei:ne eigene Ennittlun91 

(Prüfrechrrmna) der kaCkularorischen Restwerte in Anwendung des § 32 Abs. 3 

StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens des Netzbetreibers cndem Blatt 

„82"' des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffun.gs- und Herstellungskosten.. 
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AUif Grundlage dieser 1 nformationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt 

- 35­

Steuerliche Untergrenze Obergrenze Anlagengruppe 
Nutzunasdauer StromNEV StromNEV 

Kabel 220 kV 35 40 50 
Kabel 110 kV 1 35 40 50 
Kabel Mittelspannungsnetz 1 35 40 1 45 
Kabel 1 kV 25 40 1 45 
Kabel Abnehmeranschlüsse 25 1 35 45 
F reileitl.1 nQen 110-.380kV 35 40 50 
IFreileitu ngen Mittel'spannumgsnetz 30 30 40 
Freileitungen 1 kV 30 30 40 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 30 30 35 
Stationseinrichtungen undl IHiJfsanla­ 20 35 45 
gen inkl usirve Trafo und Schalter 
Schutz-, Mess­ und Oberspan­ 20 25 30 
nungsschutzeinrichtungen. Fern­
steuer-, Femmelde-, Fernmess- und 
Automatikanlagen sowie Rundsteu­
erungsanlagen einschließfich Kopp­
lung3­ , Trafo- und Schaltanl~gcn 

Sonstiaes 20 20 1 30 
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 . 25 35 
Hauptverteilerstationen 1 20 25 35 
Ortsnetzstationen 20 1 30 40 
Kundenstationen 20 1 30 40 
Stationsgebäude 20 1 30 50 
A!llgemeine Stationsei nriichtungen, 20 25 30 
Hi~fsanla,gen 

ortsfeste !Hebezeuge und Lasten­ 20 25 30 
aufzüge einschließlich llaufschie­
nen, Aussenbefeuchtiung in Um-
spann- und Schal:tanlagen 



steuerliche Untergrenze ObergrenzeAnlagengruppe 
Nutzunasdauer StromNEV StromNEV 


Schalteinrichtunaen 
 20 30 35 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmel­ 20 25 30 

de-. Fernmess-, Automatikanlagen, 

Strom- und Spannungswandler, 

Netzschutzeinrichtunoen 

Ortsnetz-Transfonmatoren, Kabel- 1 20 
 30 35
verteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 
 15 20 25 
T1FR-Cmpfänaer 

Fern sprechl'eitunaen 
 10 30 40 

Fahrbare Stromaaaregate 
 15 1 15 25 

Gnimdstücksanlagen, Bauten für 
 12 25 35 
Tiranspomvesen 
Betriebs~ebäude 50 50 60 
Verwaltun~soebäude 50 60 70
Geschäftsausstattung (ohne EDV, 10 8 10 
Werl<Zeuge/Geräte) 

Werkzeuge/ Geräte 
 10 14 18 
Laaerein richtung 10 14 25 
Hardware 3 4 8 

Software 1 3 
 3 1 5 

Leichtfahrzeuge 1 5 
 5 5 

Schwerfahrzeuae 1 7 
 8 8 

.2.3.4 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
ri~che Rastwarta das Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­

und Herstefümgskosten (füir Alt- und Neuan'lagen) - gegliedert nach AnJagengruppen 

- und zu Tagesneuwerten füli Anainlagen - ebenfallls gegliedert nach An'lagengrup­

pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen enTiittelt und ergeben 

sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 

Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö­

gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kaJkulatorischen Restwerte des Sachanfagever

mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 

den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 

nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die ka1lkulatorischen Restwerte 

Sachanlageverm<>gens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla

gengruppen - finden sjoh die Werte ,ebenfallS in Anlage 3. 

Die den Berechnungen ziu Grunde liegenden Werte, (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nultzungsdauem) 1ergeben sich au5 

Anlage 3. 

­

­
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3. 	 Kalkulatorische Eigen kapitalverzi nsu ng 

Oie Verzinsung des vom Netzbetreiber ein9resetzten Eigen'kapitals ,erfolgt gern. § 7 

A!bs. 1 StmmNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapif,alverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 ka[kulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen AHanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und HerstellLmgskos

ten und muffipliziert mirt der Friemdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromlNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Saohanlageveimögens der betriebsnotwendi

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevenn()gens der betlfiebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklag.enanteil 

und unter Abzug des Abrugskapitals und des verziinsJichen !Fremdkap'itals. 

Zur Berechnung deir Eigenkapitatverzinsung hat somit eine Ermittlun91 der kalkulatori ­

schen Restwerte des Sachanlageveimögens gemäß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ,zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. :3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß§ 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des be1lr~ebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

­

­

­

­

­

­
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Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hieribei durch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen di.e im Basi:sjahr i. S. d. § r6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahtriesanfangsbestands der kalku'la~orischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei deri MittelwertbildulllQ der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und d:er Jahresendbestand .zugrunde zu~en_ Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs_ 1 Nr. 1 HGB müssen die W ertansätze der IEriöffnungsbiJanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 AR.egV mit denen der Schlussbi.­

lalll!Z. des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

akJtmvierten Neuanlagen denklogisc'h noch 1nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetz·ende Jahr·esanfangsbestand für im Basisj ahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigrenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapita1I auf Neu- und .Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverz~nsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV iin fünf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermiittlung der kaJkulatorischen EigenkapitaJquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. .2 

StromNEV), 

(3.} Ermittlung des die zug·elassene ErgenkapitaJlquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4 .} Enni;ttlung des auf die Neu- und AUanlagen entfaltenden Anteils am 8­

genlkapital (§ 7 Abs..3 StromNEV) und 

{5.) Ennittllung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile ·entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung dec Eigenkapitalverzinsung wurden die ilTll Anlage 2 aufg:eführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ülbersicht 1über die 

Berechnung der lkarkulatorischen Bigenkapitalverzinsung findet sich 1ebenfa'.lls in An-· 

lage 2. 
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3.1. Kalkullatorische Eig:enkapitafquote g.emäß § 1S Abs. 2 S. 3 Str·omNEV 

Gemäß § '6 Abs. 2 S. 3 StromrNEV ergibt s teh die kalkulatorische Eigenkapira.lquote 

rechnerisch als Quotient aus. dem betriebsnotwendigen E~enkapital (BNEK 1) und 

den kalkulatorrsch ermitteUen Restwerten des be~riebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV {} . Dabei· wird auoh das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet 

Der Berechnung der kafkulatorische:n Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs„ 2 s. 3 Strom­

NEV sind folgende Pos:itio:nen zu Gmnde zur legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnolwendigen Sachanlageve:nmögens 

zu histor~schen AKIHK 
+ Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ Betriebsnotwendi'ges Umlaufvermög:en 

+ Gmndstücke zu historischen AKIH K 
= Betriebsnotwendiges Verimöqen 1fBNV U 

Steuerantei1 der SondeJjposten mirt: Rücldageanteil 

Abzugskapital 

VeliZinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1: (BNEK ll 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 4 St romNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des lbetriebsrnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfang:s- und Jahresendbestancil ZlJ Grunde zu lf')gen. 

3.1.1 Kalkulatodsche Restwerte· des Sachanlagevermögens zu histo;rischen 

Anschaffungs- und Herstel~ungs'kos1en 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens .zu his­

tofilschen Arnsctiam.mgs- und Herstenungskosten s1nd die A11lagegoteir des Sachanla­

,gevermögens mit denjenig~elili Restwerten zu befiiilo'kstchtigen, die bei der Bestim­

mtmg der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlag~[lter des Sachan­

lag;evermögens, soweit derelili Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde. Berück­

sichtigung, z. B. immater1ieUe Vennögensg;egenstände des Anlagevermögens sowie 

Ger.eistete AllZahlungen t.m1d Anlagen im Bau. 
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Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla

gen und die Mitle1lwerte der kalk:u1atorischen Restwerte des Sachanlagevermä9ens 

zu historischen Arlschaffung,s- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvennögen ist 

g,em. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. ,4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach§ 10 EnWG aufzustellen­

den Jah resabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzarnlagen und beim 

Umfaufvermögen haben ~eine Kürzung des absoh~ießend ijn § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. AJlerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvennögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl'. 

BGH, Beseht. v. 07.04.2009, EnVR 6108, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche A usgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorflegeo­


de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beseht. v. 07.04.2009. EnVR 


6/08,, Rn. 45). 


Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des l.Jmlaufvermö­


gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen :Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatori5chen Kosten - in Form der Eigenkapital­

veu.insung1 -, die bezogen auf ein vollständ iges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen. dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau beftrndet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kosternposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Ertöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. W ird die, Verzinsungsba­

­
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sis um nicht sachziebrie:ntterte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei e3ner anderen Kostenpo­

siliion berücksichtigt Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzcn­

sungsfunktion des § 7 StromrNEV unterlaufen wircl. Durch Bilanzvedängerur11g1kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der VerzinsLiing des Eige111kapitals ins Leel"'e 

faurfen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschriift des§ 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV LV. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und ka[kullatoriso'he· Kosl:en des Ne1zbetriebs nur iinsoweit anzusetzen, als 

s~e den Kosten eines eff1Zienten und strulk.rurell vergleichbaren Netzbetrefbeirs ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

schetdung1. welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbare.n Netzbetreiber 

or~entieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 IEnWG nur solche Kostenbe­

standteile lbetriebsnotwendrg, die sich ihrem Umfang nach cm Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus fo~gt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig aibgele1tet wurde. oder etwa kos­

tenmindernd'e Erföse in der Netz·-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 

lf rem dvergleict1 niclll standhalten, in der Nelz-GuV zu niedri.g angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, iist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung1der kostenmindemden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem EigenkapitaJzu finanzieren. entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit würde., wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt .das mit der Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs.. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Zie1 verfeh1lt, das eingesetzite Eigenkapital! auf höohstens 40% ~LI begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbediingungen nicht einsteHen 

würde. Oie vom Netzbetrerber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

Viielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstie.ge, mithin also 

ein Ergebnis entstünde·, das sich rnoch wejter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs„ 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristig.e und erhebliche 

1nv.estmonen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermögen finanziert werden. Eig:enkapna~ im Blick aruf .zukünftige Investitionen 
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bildet [ ... ] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" 

(vgl. BGHI, Beschl. v . 03.03,.:2009, EnVR 79/07, Rn . .26t). 

SolUe die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den !Finanzmittelzufluss aus 

verdi.enten .Absohreibungern nicht hinreichend gewährleistet sein, kann d1ieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit deneni kurzfris'ligen Zahlungs­

verpflichtuog:en begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 'ineffizien­

ten ,,Hortungr" kurz- und milteUristig, !liquidierbarer, geldnaher Vennögensgegenstände 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch e:in langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-1 nvestitionen unter Effi­

zienizgesiohtspunkten nicht akzeptabel_ 

Das Vorhalten der verdienten Abschrerbungen im lllmlaufvermögen würde dazu füh­

ren, dass c!Jer ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe .ZJU 

verzinsen wäre, w.ährend c!Jije tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Oie bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrfmst,en sind ,gemäß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigerni; diese Mehrfaclhinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverz1ehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen V:er:zinsung 

des eingesetzten Kapitals. SteJlt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen anr­

temiy uth:M ::;uycu vul~läm.fly iu tli~ V~tLirn;urny:slJ<:1sis ein, so !kommt es zu einer Dop­

pelverzi nsung und somit zu einer Mehrbelastung des NetzJilutzers. 

Aus dem Umstand. dass Ersatzinvestitionen für d[e verdienten Abschreibungen in 

Einzelfäl le11 nicht immer firistenkongruent verfügbar s;nd, kann nicht abgelei~et wer­

den. dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen IFälfen sind die Kapitalrüo'ldfüsse - wei1ste nicht mehr betrtiebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit di:ese die 

Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertra~losen Umlaufver­

mögen verwenden können. 

3.1 .2.1 Finanzanlagen 

Flnanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung nicht m·it dem in der Bilanz alllsgewiesenen Wert in Arnsatz: zu bringen. 

Flnanzanfa-gen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für de11 Betrieb 

des Netzes 11otwendig sind. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetrecber hat 

nachvollziehbar darzul.egen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Fina~anla-
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gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgt BGH, Beseht v. 03.03.2009, 


EnVR 79107, Rn. 8 ff.). 


Bet riebsnol\lvendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist .zunächst das Sao'lila.nlage­


vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Gesdhäftsbetrieb nicht ausüben 


kann. Das Vermögen eines Netzlbetreibers ist somit grundsä'tizlich in Form des Sach­


anlagevermögens anzulegen, auf werches die StromNEV eine adäquate Verzilrnsung 


vorsieht. 


Sofern aus einer !Fin:anzantage keine Zinseinnahmen ,entstehen. kann diese nicht als 


Rnanzanllage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. ,4 Alt. 1 Strom­


NEV unterworfen werden (vgt auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79'/07, Rn. 


28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­


gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Bebi:eb des Netzes 


nicht notwendig sind. 


3;1_2.2 Umfaufvermögen 


Das UmJaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vemiögensgegen­


stände. Oer Bestarnd dieser Vennögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­


und Abgänge. 1m Gegensatz zum Anlagevermögen, wefches dauerhaft dem Ge­


schäftsbet rieb dient. befindet sich das Umlaufve:rmö.gen nur lkuliZe Zeit im Unterneh­

men. 


Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das g.eltend gemachte Umlaufver­


mögen berücksichtiigungsfähig ist Hierfür hätte 1er nachweisen müssen, dass das 


geltend gemachte Umlaufvennögen der Maßgabe des§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. 


§ 21 Abs. .2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.032009, EnVR 79107, !Rn..20). 


Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 


diese in derr Regel möglichst effizienit wirtschaften und dass die liqu1iden Mittel bzw. 


Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und lbetriebsnotwendig sind. IBei den 


Beb"eibem von Bek.bizitätsversosgungsne1zen hande~t es si:ch jedoch nicht um im 


Wetlbewenb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten .Ansdheins nicht 


gegeben sein kann. 


Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Gmndsätz[iah verursacht vor­


gehaltenes Umlaufv.ermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 


auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb g,eboten, weil Umlaufver­


mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine· unmittelbaren Erträge 


erwJrtschaftet und auch lkuliZ- und Jängerfristige Bankguthaben ebernfal.ls nur äußerst 
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ger~nge Eirträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten .zu e iner 

We:rtvem1iohtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die lnves~itionsfähigkeit des Ulltemehmens wird u. a. durch den Finan~mitlelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

temehmens durch den Finanzmittelzl!Jifluss aus verdienten .Albschrecbungen lhiingegen 

1111idht gewährleistet sein, !kann srch das Unternehmen audh Kreditllnien ,efm:äumen 

iassen, mit denen kosteng.ünstig kurzfristig~n Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven GeldmittelvorhaJtung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Invest itionen unter Effizrenzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu ifi:nanzieren. wenn sie betriiebswirtschaftlichr erforderlich sjnd. 

Sof em aus dem Umfaufvermögen keine .ZJinseinnahmen entstehen , können diese 

nicht einer !Eigenkapitalverzinsung nach § 7.Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009. EnVR 79107, Rn. .28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgew iesene Umlaufvermögen 

,geltend gemacht. zei:gt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

nolwendig1ist 

Oie Beschlusskamm er geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvenmögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor d iesem Hintergrund ist ein dem entsprechender Ansatz. des Nelzbetrei­

bers grundsätzUoh berücksiichtigungsfähigi, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahr,esumsä.tze des Netzbetriebs stelU die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Oabe1ijst berücksichtigt, dass der Netzbebieb in de.r Reg;e~ monaUiche Zahlungs.­

st röme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen UmlaufVemnögeftl von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetrejber nach:ru­

wei.sen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermö~elil lbetriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des§ 4 Abs. 1 StromNEV i1„ V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbeso ndere zu be­

rücksichtigen, dass es sich berm Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitallintensi­

ve,Wirtschaft handelt, die ,einer intensiveren Vorhal~ung von iiquiden Mittel n1i.cht be­

darf (s . o.). 

Abweichend von handelsbilanziellen Ansätzen sind i. R d. kaJku~atorischen Ermitt­

lung der Netzkosten ledig~ich die betriebsnotwendjgen Forderungen becleillsam. Eiin 

Verweis auf den bi lanziellen Ansatz ist hierfij r nicht ausreichend. Der Bundesge­
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richtshof fLihrt hiel'Z!u in seiner Entscheidung1vom 07.04.2009 aus, dass dem schon 


entgegensteht. „in der Bilanz nicht reinzel111e Aktivposten besUmmten Passih1posten 


zug:eordnet s ind. Die Kürzung des llmlaufveirmögens hat dalher keine Auswirkung auf 


die·Verbindl1chkeiten, sondern führt zu eLner Kürzung des berücksic'htigung,sfähigen 


E'9enkapital.s." (vgl. BGH. Beseht v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 


Für Pensionsrückstellungen und ähnlich 'an~ristige Verbindlichkeiten ist das Anla­


gevermögen das geeignete Deckungsvermögen. Kurzfristiges Umlaufvermögen 1ist 


offen.kundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet Eine Reihe internationa­


ler Pens·ionsfonds suchen deshalb gerade lnvestitionsmög1nichkeiten in nachhaltige 


Ne'tiz:infrastrukturen. um eine besser;e Fristenkongruenz hin:sichftich ifiu,er Verbindlich­


keiten zu rgewährteisten. 


3;1.3 G1rundstüdke ZlJ historischen AK/iHIK 


Grundstücke können nicht abg.eschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S . 3 StromNEV 


fa11gt zudem. dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­


sung zu historischen Ansdhaffungskosten anzusetzen srnd. Planmäßige Abscilrei­


bungen sind nach § 253 Abs.. 3 S. 1 HGB nur für solche Vemiögensgegenstände 


zulässig , deren Nutzung zeitlich b~g11renzt ist, wobei sich die z·eitliche Begrenzung·der 


Nutzung au;s der Eigenart des Ve:rmögensgege:nstandes ergeben muss, was bei 


Gmndstückcn gerade nicht der Fan ist. In der Konsequenz sieht auch Anlag:c 1, zu § 


16 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücl«e keine begrenzte Nlu1zungsdauer vor. So­


weit daher in abschrelbungsfähigen Positionen, wie .z. B. Bart.1ten, Grundstücksanteile 


enthalten si'nd, müssen diese !Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 


3.1.4 Steueranteiiil der .Sonderposten m 'it Rück!lageanlleiil,, Abzu gskapital! und 
das verzinsli:che Firemdkapital 

Das kaCkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapita.I wird durch die abzugfähigen Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageantecl., des Abzugsk~piitals und 

des verzinsli.cllen Fremdkapitals gemindert 

3.11 .4~1 Steueranteil der Sonderposten mit Rüc~lageanteiil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Passivpost:en, die für Zwedke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag .zulässig sind, dürfen in der Bilanz ;g,ebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rüokl'ageanteil auszuweisen rund nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rüdcstellu1119 bedarf es insoweit nicht. Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 begjnnende 
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Geschäftsjahr Sonderposte11 mit Rücklageanteil im handelsredhlllidhen Jahrresab­


schruss gebi1det und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 


beruhten, rin die Handelsbil\anz übernommen werden. Der dairiin enthaltene Steueran ­


temmjndert d ie nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung der k:aHkulato­


rjschen Eig;enkapita.lverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz­


werte der Finanzan'lagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 


3 .1.4-2 AlbzugskapitaJ 


Unt1er Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zjns~os zur Verfügung 


stehende Firemdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen,, Rück­


steUungen. sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in deir Bila nz). zinslose Gesell­


schafterdarilehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S . 2 


StromNEV im Rahmen der ErmitUung der kalkulatorischen Eigenkapitafverzinsung 


jeweils deir Mittelwert aus Jahresanfangs- urrnd Jahresendwert der fö:lgenden Positio­


nen zu bilden: 


3.1.4.2.1 IRücksteHungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehernde Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

s i:nd. Hiarzui zählen, dass Art, Höhe und Z·eitpunkt des Erntretens der Verpfllichtung 

miti: genauer Wahrscheinlichkeit noch niaht bestimmt werden können (Beispie~: Ge­

währiteisturngsansprüche). Rii:tcksteUungen dienen n·icht der Korrektur von Bilanzan

sätzen, sondern sollen einen periodengefiechten Erfolg einerr Untemehmung1auswei

sen. Dabei ist jedoch die mögl iche Nutzung!bi~nzpol1tischer Spielräum e zu hinterfra­

g;en. 

­

­

- 46­



3.1A.2~2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die ·gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6. StromNEV 1(BNV 1) und be
tri:ebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 .StromNEV (BNEK 1) 

U111l1er Berucksiclf1ttgu1119 der zuvor aufgefüh rfen berücksichligungsfä'h~gen lkal'k:ulatori.

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil , des Abzugskapi­

tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital nach§ 6 StromNEV (BNEK /}aus Anlage 2. Die hieraus resultierende Eigen

kapitalquote gemälß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV erglbt sich aus Anlage 2. 

3.2. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV l'I) und be­
triebsnotwe1ndliges Eigenkapital gem,äß § 7 StromNIEV (BNEK.11) 

Verzinsungsbasis der Eig,e111kapiralzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in§ 7' Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. 

Im Überblick. 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten"' Eigenkapitalquote (max. 40 %) 
+ 	 Kalk. Hestwerte d8S ::;acnamagevermogens aer belrfetJsnorwendlgen Altanlagen 

zu historischen AKJHK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 
+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanfagevennögens der betriebsnotwendigen Neuanfagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKJHK 

+ betriebsnotwendige Rnanzanlagen 
~ betriebsno#.wendiges Umlaufvermögen 

= Befriebsnonvendtqes Vermögen II (BNV fl) 
steueranteil der Sonderposten mit Rück/ageanteil 


Abzugskap;tal 


Verzinsliches Fremdkapital 


= 	 Betriebsnotwendiqes Eigenkapt1aJ II (BNEK m 

­

­

­

­
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Zur ErmitUung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV II) 

sind somit d i:e kalkulatorjschen Restwerte des Sachanlagevermögens der lbetriebs­

notwend igen Alt- und Neuanlagern zu ermitteln. !Hierbei sind die Anlagegüter des 

Sachan'lagevermögens mit denjenigen ka~k.ulator~schen Restwerten zu berücksichti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6· Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betrtebsnot­

wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachan~ageverrnögens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immateri­

elle Vermögensgegenstärnde des Anlageveirmögens. sowie Geleistete Anzahlungen 

und Anlag:en im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

sahen Restwerte des Sachanlagevermögens. Z1U h~tonisclhen Anschaffungs- und 

Herstellungfskoste-:n anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1 , 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch '.im Rah­

men der IBeiredhrn.11ng des betriebsnotwend:igen Eigenkapita~s die Eigenkapitalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt l n der KonsequelllZ dürfen die kalkula­

toriischeri :R.estwerle· des Sachanlag;evem-1ögens der betriebsnotwendigen Ailta111lagen 

zu Tagesneuwerten max:ima1 mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenlkapitalzinsen einfließen. [)a die Fremd!kapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungsk.osten entsprecilend mit min­

destens 60 % gew,iohtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eligenkapitalquote, die sich aus An~age 2 ergibt, einen Anteil, 

von .40 % so ist diese gemä1ß § 6 .Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendrge 

Vermögen gemäß§ 7 StromNEV (BNV il)i aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß§ 7 StromNEV (BNEK II} ergibt sich aus Anlage 2. 
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3.3. Ermittlung des d ie zugelassene Eigenkapi;talquote von maximal! 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Albs . 1 S. S StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitarquote von ma­

ximal 40 %.übersteigende .Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwe:ndige Ei­

genkapital (.BNEK lf) mehr alS 40 % des nach dieser Vorsohr1ft ermittelten betriebs­

notwend~en Vermögens {BNV II) beträgt. ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) itn zwei Antelle zu zerlegen. Zu bestim men ist zunächst derr Antei~ 

des Eigenkapitals, der d ie zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 

U :S 40 %)., sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eige:nkapi:ralquote 

übersteigt (BNEK II > 40 %).. 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital.­

quote nicht übe rsteigende E~enkapitalantef.I (BNEK II :S 40%) wie fofgt zu ermitteln: 

BNEK II :S 40% = BNV II * (), 4 

Der die zugelassene Eigenkapita1quote Obersteigern.de Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK ll > 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Fmmel: 

BNEK II > 40% =BNEK II - BNEK 1.l ~ 40% =BNEK II - (BNV II * 0.4) 

Soweit das nach § 7 Abs. ·1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendig.e Eigen­

kapUaJ(BNEK II) nicht mehr alS 40 % des nach dieser Vorschrift ennittelten bet riebs­

notwe ndigen Vermögens (BNV II) beträgt. hat demgegenüber keine Aufteflung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigrenkapi:talquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in d iesem Fall nicht gegreben. 

3A . Ermittlung des auf di.e Neu- und Alltanlagen entfaU:enden Antefls .am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für d ie Bigenkapijtalverzi'.f11sung ist das bet riebsnotwendige 

E igenkapital (BNEK II) auf Neu- und A ltanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Oie Aufteilung erfolgt nach de n Maßgaben,. wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist Der Anteil der k:aJkulatori'schen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und HersteUungskoste:n (Anteil SAVneu) ergibt sjoh aus dem 

Qu:obenten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen ZUJ Anschaffungs­

und Herstell'ungskosten und den lkalkufatorischeo Restwe rten des gesamten Sachan­
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lagevermögens rund somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der A lt- und Neuanlagen (SAVaJt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AKll:-IK 

/ .{Kalk. RW des Sachanlagevermögens der .lfetriebsnalwendigen Altanlagen zu 
Tagesneuwerten *Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsootwendigen Altanlagen zu 

historischen AKIHK * Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV(min. 6n %} 
+ Kalk. RWdes Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu histcmschen AKIHKJ 

A'1teiJ SAVneu 

Der Anteil der AUanlagen am Sac'hanlagevermögen (Anteil SAValt} ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem AllilteiJ des Sachanlag:everm.ögens der Neu­

an~agen (Alfilteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Alltanlagen am Eigenkapital e rgibt 

sich aus .Anlage 2. 

3..5. Enniittllung der Zinsen für die beiden Eigenkapita1antei le 

D.ie Beschlusskamme.r 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011 , 

unter dem Aktenzeichen BK4-11/304., den IEigen'kapitaizinssatz für den Anteil des 

E&genkapitals, der die zuge1assene Eigenkapitalquote nioht übersteigt. für Neuanla­

ge11auf9.06 % und fü:r A.ftanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­

schaftsteuer festgeilegt 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

ü"bersteig1t, errechnet sich demnach wie fofgt 

BNEK 11 ::; 40% * Anteil SAVneu * 9,05 % + BNEK 11 ::; 40% * Anteil SAVaJt * 

7,14% 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagev·ermögen sind die Bilanz­

werte mit dem für Neuanlag;en g~tenden Eigenkap:italzins .zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Antei~ des Bigenkapitals wircl 

gem„ § 7 Abs. 7 StromNEVverzinst {§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergebt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S .1 SbnmNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-· 

ten .zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt:s von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffe111:fti.chten Reihen. Im Einzelnen ·ergeben sich die 

Werte aus der „Urn1laufsrendlit:e festverzinslicher Wer1papier:-.e inländisoher Em.ittenten 

- A111l'.eihe11 der öffentlichen Hand", aus 
0 
Umlaufsrendite festv.erzinsl~cher Wertpapiere 
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inländisdher Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nl icM~MFls)"' sowie aus der 

„Um~ufsrendite inländischer ~nhaberschuldverschreibungen - Hypothek.enpfandbrje­

fe"'.1 Weitere Zuschfäge sindl gern. § ·7 Abs. 7· S. 2 StromNEV unzulässig. 

2003 3,78 

2004 3,.73 3,55 4,00 

2005 3,17 3~06 3,10 

2006 3,74 3,78 4,15 

2007 4,2ti 4,42 5,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

2009 3,08 3~8 5~54 
2010 2,.43 2,45 4,03 

2011 2,42 ~74 4,26 
10 IOJahre 3,53 3,62 4,80 

Da die Zinsreihen beim Sratistisohen Bundesamt für alte Papiere als Monatswerte 


geführt werden, wurde zunächst een Jahresmittelwert jeweils für die .Jahre 2002 bis 


2011 aus den ernzel'nen Monatswerten gebildet Aus den Mittelweriten der einzelnen 


Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Ourdhschnitt gebildet. Es leitet sich für 


die genannten Papjere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchsctmilitl1o'he Rendite von 


3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet 


3.6·.. Be.rUcksichtigungsfähi:ge Eigenkap'ibllverainsung 


Die kalkulatorische IErgenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage .2. 


Diese Reihen können auf der Internetseite d'.eJ IDeuiscllen Bundesbank 
http:lf\w1w.bundesbank.de, unt& dem Pl'ad: DGel~ und Kapilalmärkte > Zil"lSsätz.e und 
Renditen > Zeitreihe111.: Zinssätze und Rendimen > Umlaufsrendilen festveainslidher- Wertpa­
piere inländischer Emittmlen" ab~m werden. link: 
http:/lwww.bundesban'k.de/Navig,ationlDEJStaöstiken/Zeftreihen_Datmbanken/Maf.<Jooet<:on 
omische_Zeib"eihenrrts_UsLnode.htmJ?l isUd=Mw1_s140_if01 
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4~ Gewerbesteuer 


Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittfung der Nerakosten die dem 


Netzbereidh sachgerecht Z!uzuordnende Gewerbesteuer a~s, kalkula~orisohe Kosten­


position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapital,verzinsung berücksicl1ti.91t. Bei1dem von der Bundes­


netzagentur festgelegten Eig:enkapitalzinssatz: handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Kä'rperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 


Oie nach§ 8 StromNEV anerkennungsfäh[ge Gewerbesteuer ist allein nach den ka!­


ku'latorisctten Malßstäben der StrornNEV .zu ennitteln. Die in der netzspezifischen 


Gewinn- ru111,d Verlustrechnung als zusätzflcher Gewinn erscheinende Differenz zwi­


schen den kaJlrulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschrelbungen 


(sog. Scheingewinn bzw. -vertust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 


den kalkulatorischen Gewerbesteueransaltz. Dies ist von der höchstrichterlichen 


Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34107 - SV\! 


Speyer, R111. 86 ff..). 


Entspreo'.hend einem rein kalkulatorischen Ansa1z wird auf die zusätzliche Berück­


sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 


Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK U540% * AntejJ' SAValt * 7,14 % + BNEK II s40% " Anteil SAVneu * 

9,05 % * + BNEK II> 40% * 3,98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Dre zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in .An lage 2 

ausgewiesen. 
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5. Kosten m indernde Erlöse und Erträge 


Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Kapitel 1) müssen, dem Sinn 


und Zweck der Reg1e~ung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeutlicht sys­


tematisch die Reg.e lung des § 6 Abs . 1 S. ~ ARegV, die vor11einer „Kostenprüfung" 


spricht , wobei offensichtlich. wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von !Erlösen 


naOh § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Er1öse beispielsweise 


sind ggf. hmneumredmen. Aber auch die anderen Ausführung,en sind anafog1 anzu­


setzen. 


5~7.1 . erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend ZJU den Aufwendungen (Position 1.5.1 .) hat der Ne1zbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus 1emobe11en Konzessionsabgaben angegeben. Es handeU 

sidh. w ie in der Position 1.5.1. besohrieben, um einen durchlaufenden Posten . 

5.7.2~ Erlöse aus EEG 

5.7.3. Erlöse aus KWKG 

5.7.4 . sonstige Erilöse (nicht aus Netzen~gelten) 

5.7.5 Erlöse aus§ 19 Abs. 3 Str<omNEV 

Erlöse au:s singulär g:enutrlen Bebiebsmitteln stelten Umsalzerlöse dar, die bei der 


Verprobung1 der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. 


Derr jährUch.e Abg leici1 erfdlgt über das Reg1ullierungskonto. 
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6. Pacht- und Diensiteistungsverhä:ttri'isse 

Die in dieser Anhörung insgesamt enthaltenen aufgeführten Standpunkte und 

Rechtsauffassungen gelten gileichennaßen für die nachsteh,enden Positione n. Die 

sia11 hieraus ergebende Konsequenz ist strchpunktartig unter den nachstehenden 

Posirtionen getrenn~ nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgeführt. 

7. Er1mittlung der dauerhaft nicht beei1nlilussbaren Kostenanitei le 

Im vereinfachten Venahren gelten ,gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerihaft: nicht beein­

flussbare Kostenan~eile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 ,Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem IKr.aft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt Als nicht beein­

flussbare ll~.osten können nur Kosten der lnalilSpruchnahme des vorgelagerten Net­

zes (Nr. 4) urnd für vermiedene Netznutzung (Nr. 8) sowie für die Nachrüstung von 

Wechsekichtern nach § 1 O Absat z. 1 der Systemstabifüätsverordnung {Nr. 5} ange­

passt werden. 
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Anlage 1 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzl) AZ: BKS-12/0766-11 

Position 
lmBAB Kostenart 

Gesamtkostenblatt 

1. Aufwandsgleiche Kosten 
1.1. Materialkosten 
1.1.a. davon im esetzlichen Rahmen aus eübte Betriebs- und Personalratstäti keit 
1.1.b. davon für Berufsausbildun und Weiterbildun im Unternehmen 

1.1 .c. davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 

1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.1 .2. 
1.1.1.2.1. 
1.1 .1.2.2. 
1.1.1 .2.3 . 
1.1.1.2.4. 
1.1.1 .3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.1.2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.a. 
1.1.2.1.b. 
1.1 .2.1.c. 
1.1 .2.2. 
1.1 .2.3. 
1.1 .2.4. 
1.1.2.5. 
1.1 .2.6. 
1.1.2.7. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.1.a. 
1.2.1.b. 

1.2.1 .c. 

1.2.1.d. 

1.2.2. 

1.2.2.a. 

1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 

1.5.3. 
1.5.4. 
1.5.5. 
1.5.6. 
1.5.7. 
1.5.8. 
1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11 . 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
1.5.15. 

nach KWK-G 
nach 18 StromNEV 
Eins isemana ement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 

Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
Standardlastprofilen 

Aufwendun en für über1assene Netzinfrastruktur 
Aufwendun en für sin ulär enutzte Betriebsmittel 
Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendun en für durch Drille erbrachte Wartun s- und lnstandhallun sleistun en 
Sonsti es 
Personalkosten 
Löhne und Gehälter 
davon im esetzlichen Rahmen aus eübte Betriebs- und Personalratstäti keit 
davon für Berufsausbildun und Weilerbildung im Unternehmen 

davon für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 
Betriebsan ehöri en 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu LohnzusatzJeistungen, soweit diese in der Zei 
vor dem 31 . Dez. 2008 a eschlossen worden sind 

davon betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der 
Zeit vor dem 31 . Dez. 2008 a eschlossen worden sind 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR) 

KOrzungen 
[EUR) 

anerkannte Kosten 
[EUR) 

für Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 1.5.16. 
Betriebsan ehöri en 
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Anlage 1 e-werk Sachsenwald GmbH (Netzl) "2: BKB-12/0766-11 

Position 
lmBAB 

2. 
2.1. 

Kostenart 

Abschreibungen 

Abschreibun en Immaterielles Anla evermö en 

2.1.1. 
Konzessionen, geY1erbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

4. Kalk. Gewerbesteuer 
J.a. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindemden Ertöse 
5. Kostenmindemde Ertöse und Erträge 
5.1 . Bestandsveränderungen 
5.2. Aktivierte Eigenleistungen 

5.3.5. andere sonsti e betriebliche Erträ e 
5.4. Erträge aus Beteiligungen 
5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.5. Erträ e aus anderen Wert a ieren und Ausleihun en des Finanzanla evermö ens 
5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 
5.6. Sonsti e Zinsen und ähnliche Erträ e 

5.6.1.a. 
5.6.1.b. 
5.6.2. 
5.6 .2.1. 
5.6 .2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3 . 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7 .2. 
5.7.2.a . 
5.7.3. 
5.7.3.a . 
5.7.3.b. 
5.7.4. 

l.b. Netzkosten l.b. nach Abzug kostenmindemder Ertöse 

vom Netzbetreiber 
angegebene Kosten 

[EUR) 

Kürzungen 
[EUR) 

anerkannte Kosten 
(EUR) 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß §§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch­

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im 

Jahr 2013 und dem gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt 

der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansät­

zen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei­

ber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 
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Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der Anlage A2 zu ent­

nehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalen­

derjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV findet im vereinfach­

ten Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV) mit Ausnahme von § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. ·1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kosten aus der er­

forderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für 

die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 

Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst­

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach 

§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze 

des Kalenderjahres 2013 führen dürften. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des Ver­

braucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. Wei­

terhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlös­

abschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfol­

gen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 
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• nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV i. V. m. § 

19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 3 ARegV nicht 

vorzunehmen. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 17 .12.2008 (BK8-08/0766-11) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das 

Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anla­

ge A 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der Anlage A3, wird die festgelegte 

Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbetreibers gegen­

übergestellt. Eine Anpassung der Erlösobergenze des Kalenderjahres 2009 war gemäß § 4 

Abs. 3 S. 3 ARegV i.V.m. § 34 Abs. 4 S. 2 ARegV nicht zulässig. 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 
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2.1.1.2. Zulässige Erlöse 201 O 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert. 

2.1.1.2.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 
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Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnahme vorge­

lagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer­

den. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 

der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen­

überstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der 

Beschlusskammer nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.2.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV {Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV {analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV {Eiweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­
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grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1Nr.2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Die sich ergebende Differenz resultiert 

aus dem abweichend eingetragenen Betrag für die vorgelagerten Netzkosten (Menge 2007 

und Preis 2008) zur Bestimmung des Ausgangsniveaus der ersten Regulierungsperiode. 

2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 
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S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnahme vorge­

lagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer­

den. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 

der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen­

überstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der 

Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 
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2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu 

entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BKB-14/0766-71) zu entnehmen. Die im 
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Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Die sich ergebende Differenz resultiert 

aus dem abweichend eingetragenen Betrag für die vorgelagerten Netzkosten (Menge 2007 

und Preis 2008) zur Bestimmung des Ausgangsniveaus der ersten Regulierungsperiode. 

2.1.1.4.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme­

Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV 

sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. 

Anpassungen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebe­

nen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 

1 Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das 

Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 26.07.2012 anfallen 

können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlösobergrenze des Kalenderjahres 

2013 führen dürfen. 
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Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnahme vorge­

lagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) angegeben wer­

den. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß Festlegung 

der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser Anlage findet sich eine Gegen­

überstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassungen und der aus Sicht der 

Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.4.3. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be:­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls de.r 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu 

entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­
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grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S.1Nr.2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent­

wicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die 

tatsächlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistun­

gen abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

2.2. Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt eine Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer 

Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden 

soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze sind den 

in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermit­

telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichti­

gen. 
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Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

und 8 ARegV 

1. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und 

2. vermiedene Netzentgelte 

übermittelt. 


In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 


gegenübergestellt. 


Die Differenz der tatsächlich entstandenen vorgelagerten Netzentgelte aus Tabelle E.2 resul­


tiert aus dem Ansatz von den Positionen „Entlastung Eigenverbrauch Stationen" und Entlas­


tung Eigenverbrauch Verwaltung". Diese Positionen sind vom Netzbetreiber zu erläutern, da 


sie keine Kosten für die Inanspruchnahme des vorgelagerten Netzes im eigentlichen Sinne 


darstellen. 


2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b Strom­

NZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe­

trieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

­
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3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansät­

zen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 

3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der 

Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos 

zum 31 .12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 entnommen werden. 
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1 Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wäh­

rend des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 

1S von 1S 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. Anlage A2). Die­

ser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,2S %1 ergibt sich die in Anlage AS dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt in S gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,2S %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage AS aufge­

führten Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem positi­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen. 



Nach § 4 ARegV zulässige 
Erlöse des Jahres 2009 

Gesamte Differenz 
(unverzlnst) des Jahres 2009 

Anteil der Differenz an der 
Erlösobergrenze In % 

Strom - Regulierungskonto 2009 

- Übersicht über alle Teilnetze ­

Netzbetreiber: e-werk Reinbek-Wentorf GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BKS-09/0766-01 

Betriebsnummer: 10000766 

Netz­
nummer 

Nach § 4 ARegV des 
Jahres 2009 

zulllsslge Erlöse 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs­

bestand) 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

Anzuwendender 
Zinssatz 
gemllß 

§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus 
Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand 

Verzinsung des 
Saldos 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung 
je Netz 

An assun der Netzent elte Differenzen des Jahres 2009 

Anpassung der Netzentgelte gern. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01 .2011 

FDr das Jahr 2009 anzuwendender 
Zinssatz gemllß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anpassung der zu verprobenden Erlöse 
des Jahres 2011 fOr alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 

nach Verzinsung für 
alle Netze 

Anlage A1 e-werk Reinbek-Wentorf GmbH AZ:. BKS-09/0766-01 
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Strom - Regulierungskonto 

• 1. Regulierungsperiode 

Firma des Stromnetzbetreibers e·v.erk Reinbek-Wentorf GmbH 

Rechtsform GmbH 

Betriebsnummer 10000766 

Netznummer 1 

Beschreibung Rechtsgrundlage Inhalt 

1a 

1b 

1a-1b 

2a 

Erlösoborgrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Differenz aus 1a und 1b 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

tatsächlich entstandene Kosten 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

2b 

2a - 2b Differenz aus 2a und 2b 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 3a 

3b 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3a - 3b Differenz aus 3a und 3b 

Kostenveränderung Messung f Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG entstehende Kostenveränderung 

Saldo aus Einzeldiffenmzen 

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand) 

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand) 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo Regulierungskonto nach Verzinsung 

Erlösobergrenze (nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse) 


Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst) 


Anteil der Differenz an der festgelegte Ertösobergrenze In •;, 


Anlage A2 o-Y.oerk Reinbek-Wentorf GmbH AZ: SKS--09/0766-01 

Stand: 20.11 .2014 Seite 2 von S 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Bundesnetz­ zu angesetzten
Netzbetreibers 

agentur Werten 

Kalkulationsperiode 2009 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

2 1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß tatsächlich entstandene Kosten 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten 3 1vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

4 1Kostenveränderung Messung I Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG Kostenveränderung 

Anlage A3 e-werk Reinbek-Wentorf GmbH AZ: BKB-0910766-01 

Stand: 20.11.2014 Seite 3 von 5 
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